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Religion und Recht am Beispiel des Dschihad im Islam                                

als politischer Faktor 
 

Erster Teil 

Einleitung 
 

A. Bedeutung des Islam 

„Islam“ bedeutet im Arabischen Hingabe des Selbst im Angesicht Gottes, der sich durch die 

Botschaft und das Leben seines Propheten Muhammad offenbart hat1. Es ist die „Hingabe an 

Gott, die Ergebung in Gottes Willen“ 2. 

Die im Koran gepredigte Lehre heißt: Islam, was Friede und Gottergebenheit bedeutet3. 

Der Gläubige, der sich Allah ganz hingibt, wird Muslim genannt4. Ein  Muslim hat die Vor-

schriften des Korans und der schriftlichen Überlieferung der Reden und Gebräuche des Pro-

pheten Muhammads (Sunna und ÍadÐ×) zu befolgen und er muss die Pflichten der „Fünfsäu-

len“ des Islam erfüllen5: An erster Stelle steht dabei das Bekenntnis zur göttlichen Einheit und 

zum Prophetentum Muhammads, es folgen das fünfmalige, tägliche Gebet, das Fasten im 

Monat RamaÃan, die Almosensteuer und eine Pilgerfahrt nach Mekka. 

In Europa wird gewöhnlich von Muhammedanern gesprochen, weil in der Glaubenslosung 

gesagt wird: „Ich bezeuge, es gibt keine Gottheit außer Gott; ich bezeuge, Muhammad ist der 

Gesandte Gottes. Nach Auffassung der Muslime heißt dies, dass der Prophet nur als „Sprach-

rohr Gottes“ und nicht als Verfasser des Korans betrachtet wird6. 

Der Islam wurde nicht durch menschlichen Geist hervorgebracht, auch beschränkt er sich auf 

keine bestimmte Gemeinschaft. Er ist eine weltumfassende Religion, deren Zweck darin be-

steht, den Menschen islamische Werte zu übermitteln und sie zu einer islamischen Geisteshal-

tung zu erziehen. Das Wort „Islam“ ist als ein Eigenschaftswort anzusehen. Wer auch immer 

diese Eigenschaft besitzt, gleich welcher Rasse oder Gemeinschaft, welchem Land oder Volk 

er auch angehören mag, ist ein Muslim. 

                                                 
1 Ruthven, Islam; S. 11 
2 El- Baradie, Gottes; S. 19 
3 Wilhelm, Arabismus; S. 11. Wöhlert, Islam; S. 21 
4 Winter, Heilige; S. 8 
5 Ein Mensch wird Muslim, wenn er das Glaubensbekenntnis ablegt. Es lautet: “Ich bezeuge, es gibt keinen Gott 
außer Gott, und Muhammad ist der Gesandte Gottes“ (Khoury, Kurz; S. 66). 
6 Der Qur´an ist für den Muslim die göttliche Offenbarung schlechthin. Er ist ein Pfand, eine Leitung im Leben, 
die dem Propheten offenbart wurde (Almir, Bilderverbot; S. 35). 
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Die Bezeichnung „Mohammadanismus“ bzw. Mohammedaner“, die in westlichen Ländern 

für den Islam bzw. Muslim gebräuchlich ist, ist unrichtig und irreführend, da Muhammad  für 

die Muslime kein Gott ist, sondern der Letzte aus der langen Reihe der Propheten des Islam7.   

Der Islam entwickelte sich aus dem arabischen Heidentum. Im Jahr 853 v. Chr. wurden die 

Araber erstmalig erwähnt. Sie führen ihre Abstammung auf Abraham zurück, sind in den Bü-

chern des Alten Testaments zu finden und waren Polytheisten8. Obwohl Islam von der Spra-

che her „Hingabe an Gott“ bedeutet, haben islamische Wissenschaftler die Bedeutung „Frie-

den“ verwendet, wobei sie sich auf den Koran stützen9: 

 

„Die (wahren) Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die demütig (und be-

scheiden) auftreten (w. auf der Erde umhergehen), und die, wenn törichte Leute 

(w. die Toren) sie ansprechen, (freundlich) grüßen (w. 'Heil!' sagen)“10. 

 

Mit der Zeit hat das Wort „Islam“ einen Bedeutungswandel erfahren: von „Frieden“ zu 

„Glauben an Allah“11. Letztendlich hat das Wort „ Islam“ nur noch eine Bedeutung, welche 

den islamischen Glauben beinhaltet, d. h. die Lehre, die Allah uns durch den Propheten Mu-

hammad geschickt hat. 

 

Diese letzte Bedeutung wird im Koran klar dargelegt: 

 

„So etwas (zu tun) ist Frevel. - Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hin-

sichtlich eurer Religion nichts mehr zu hoffen (da sie nichts mehr dagegen ausrich-

ten können). Darum fürchtet nicht sie, sondern mich! Heute habe ich euch eure Re-

ligion vervollständigt (so dass nichts mehr daran fehlt) und meine Gnade an euch 

vollendet, und ich bin damit zufrieden, dass ihr den Islam als Religion habt. - Und 

wenn einer (von euch) aus Hunger sich in einer Zwangslage befindet (und aus die-

sem Grund gegen ein Speisegebot verstößt), ohne sich (bewusst) einer Sünde zu-

zuneigen, so ist Gott barmherzig und bereit zu vergeben„12. 

 

 
                                                 
7 Antes, Islam; S. 17 
8 Schaefer, Islam; S. 11 
9 ÞAÎmad, Morgen; S. 83- 85. ÝAbdullÁh, Islam; S. 19. Hadayatullah, Islam; S. 11 
10 Koran, 25/63 
11 Der Islam stützt sich im Ursprung (ÞAsl) und als Teil (FirÝ) auf den Koran und auf die Sunna (ÑanhağÐ, Ausle-
gung; S. 294). 
12 Koran, 5/ 3 



 3

B. Der Prophet Muhammad 

Der Name Muhammad ist untrennbar mit dem Islam verknüpft13. Vollständig lautet der Na-

me des Propheten Muhammads: Abul-QÁsim Muhammad Ibn ÝAbdullÁh Ibn ÝAbdl-

MuÔÔalib Ibn HÁšim, aus dem Stamme QuraÐš14. Sein Leben wurzelt in der altarabischen 

Stammesgemeinschaft, wo man nicht als Individuum geboren wurde, sondern als untergeord-

netes Glied einer Familie, einer Sippe oder eines Stammes. Sein Stamm hieß QuraÐš und rep-

räsentierte die Aristokratie und die Plutokratie von Mekka15. 

Um den Islam begreifen zu wollen, muss man sich vor allem mit dem Leben des Propheten 

Muhammad auseinandersetzen16. Nach islamischer Auffassung ist Muhammad zwar ein 

sterblicher Mensch, aber er ist der Mund, durch den Gottes Wort den Islam verkündet. Er ist 

das Siegel der Propheten und bestätigt durch seine Sendung unter anderem auch die Botschaf-

ten seiner Vorgänger, die ausschließlich den Islam verkündeten17. 

Sein Vater ÝAbdullÁh, ein Name, den viele Gelehrte als postum verliehen betrachten, stammte 

aus der Sippe der HÁšimiten, die ein Vorrecht auf die Abgabe von Wasser aus dem Brunnen 

Zamzam an die Pilger besaßen18. 

Muhammads Eltern starben schon während seiner Kindheit19. Der Waisenjunge verbrachte 

seine Jugend bei den Beduinen in der Wüste unter der Obhut seiner Amme ÍalÐmah, die ihn 

zeitweilig mit zu den Wüstenzelten ihres Beduinenstammes nahm20. Nach dem Tode seiner 

Mutter nahm der Großvater ÝAbdul MuÔÔalib Muhammad zu sich, welcher ihn zärtlich ge-

liebt haben soll21. 

 

                                                 
13 Miehl, Islam; S. 10. 
14 Khoury, Islam; S. 19. Tworuschka, Grundwissen; S. 25. Khoury, Kurz; S. 31. Delcambre, Islam; S. 11 
15 Gottschalk, Islam; S. 27 
16 FÁsi, Zielsetzung; S. 15 
17 Abdullah, Islam; S. 33 
18 Khan, MuÎammad; S. 31. ŠarqÁwÐ, MuÎammad; S. 16-23 
19 MuÎammad, der „Gepriesene“, kein seltener Vorname, wurde als Sohn des ÝAbdullÁh und der ÀmÐnah aus 
dem Banu (Stamm) Hašim, einem Zweig der QuraÐšiten, zu Mekka geboren (Bobzin, MuÎammad; S. 64. Khou-
ry, Islam; S. 29. ÝAzzÁm, Islam; S. 58. ÞAbÙ zuhrah, Letzte; S. 353. Rodinson, MuÎammad; S. 49). Als Tag wird 
der 20. April angegeben, als Geburtsjahr 570. Beides ist zeitlich ungesichert, seine Geburt fällt in den Zeitraum 
von 570 bis 580 n. Ch. (Schröder, Religionen; S. 51. Paret, MuÎammad; S. 36. Kellerhals, Islam; S. 54. Bihl, 
Historisches; S. 9). Seine Familie war durch ihre großherzige Freigebigkeit verarmt (Robbe, Islam; S. 9. El- 
Baradie, Islam; S. 31). Der Vater MuÎammads verstarb, als MuÎammad drei Jahre alt war. In anderer Erzählung 
wurde sein Alter mit achtundzwanzig Monaten angegeben. 
Mit dem verwandten Stamm Šams standen die Hašims auf gespanntem Fuß. Die QuraÐšiten selbst waren reiche 
Handelsherren, die Karawanen ausrüsteten und auf den Knaben und späteren Propheten wegen seiner Armut 
herabsahen (Winter, Heilige; S. 16). 
20 Watt, Kurze; S. 10. Elias, Islam; S. 50 
21 Antes, Religionsstifter; S. 96. 
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Doch zwei Jahre später verstarb auch der Großvater. So wuchs Muhammad mit den zahlrei-

chen Kindern seines Onkels AbÙ ÓÁlib auf22. Er unternahm mit seinem Onkel Karawanenrei-

sen, die ihn bis nach Syrien und vermutlich auch nach Abessinien führten. Dabei lernte der 

aufgeweckte Junge einen Teil der außerarabischen Welt kennen, und erlernte das Führen von 

Karawanen23. Durch seine Geschicklichkeit in diesem Geschäft erhielt der kaum Zwanzigjäh-

rige eine leitende Stellung im Handelshaus der reichen Witwe ËadÐºah, die er einige Jahre 

später heiratete24. 

Um 619 verschlechterte sich Muhammads finanzielle Situation erheblich, als ËadÐºah und 

AbÙ ÓÁlib starben. Während ËadÐºah ihm Rückhalt25, liebvolles Verständnis und finanzielle 

Sicherheit gegeben hatte, war er durch AbÙ ÓÁlib vor seinen „mekkanischen“ Gegnern ge-

schützt worden26. Abu Lahab wurde der Nachfolger seines Bruders AbÙ Óalib an der Spitze 

des Stammes „BanÙ hÁšim“ und bot seinem Neffen anfangs Schutz, zog sich dann aber wie-

der von ihm zurück. Daraufhin beabsichtigte Muhammad zunächst sich in ÓÁÞif, einer Stadt 

etwa 110 km von Mekka niederzulassen. Doch dort empfing man ihn unfreundlich und be-

warf ihn mit Steinen, da man die Inhalte seiner Religion ablehnte. 

Also kehrte er nach Mekka zurück. Auf den regionalen Märkten versuchte er unter den No-

madenstämmen Anhänger zu finden doch wiederum ohne Erfolg. Danach ergab sich für ihn 

eine erneute Gelegenheit, in Ya×rib, einer blühenden Stadt etwa 400 km nördlich von Mekka 

entfernt, die zu Fuß in einer Woche zu erreichen war27. 

Muhammads Auswanderung nach Medina war nicht, wie es gelegentlich dargestellt wird, 

eine von seinen Gegnern erzwungene Flucht, sondern eine wohlerwogene, freiwillige Emigra-

tion, sozusagen eine gewollte Distanz zu seinen Gegnern28. Hiğrah bedeutet Auswanderung, 

nicht aber „Flucht“29. 

Da Muhammad in Mekka keine Anhänger für seine neue Lehre fand, ließ er sich in Medina 

nieder (622 n. Chr. 30) und gründete dort die erste islamische Gemeinde31. Von diesem Zeit-

punkt an begann die islamische Zeitrechnung32. 

                                                 
22 Gottschalk, Islam; S. 34 
23 Khoury, Einführung; S. 19 
24 Richter, Muhammad; S. 34. Tworuschka, Muhammad; S. 16 
25 Schröder, Religionen; S. 79 
26 Tworuschka, MuÎammad; S. 55 
27 Forward, MuÎammad; S. 29/30 
28 Kellerhals, Islam; S. 72 
29 Schmid, Islam; S. 212. Antes, Islam; S. 14. Hartmann, Islam; S. 15 
30 Hofmann, Islam; S. 12 
31 Watt, Kurze; S. 23 
32 Íasan, Geschichte; S. 382 ff. 
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Bestimmend für Muhammads Zukunft wurde sein Umgang mit Juden und Christen, die ihn 

mit ihren religiösen Lehren vertraut machten. Muhammad war zutiefst von deren Lehre, vom 

einzigen Gott und den Geschichten über Abraham, Moses und Jesus beeindruckt33. 

 

Allah sandte Muhammad, den letzten der Propheten mit dem Koran, als seiner göttlichen 

Botschaft zu den Menschen auf dieser Erde, um sie zu leiten, den richtigen Weg zu Gott und 

zu einander zu finden34: 

 

“Er ist es, der unter den Heiden einen Gesandten aus ihren eigenen Reihen hat auf-

treten lassen, der ihnen seine (d.h. Gottes) Verse (w. Zeichen) verliest, sie (von der 

Unreinheit des Heidentums) läutert und sie die Schrift und die Weisheit lehrt. - 

Früher befanden sie sich offensichtlich im Irrtum„35. 

  

Der Prophet ist der Maßstab für den Menschen, sowohl in hinsichtlich der individuellen und 

kollektiven als auch der geistigen und irdischen Aufgaben36. 

Aus muslimischer Sicht ist der Prophet Muhammad der letzte Gesandte Gottes für die 

Menschheit. Diese Bestimmung wird aus dem Koran hergeleitet, der Offenbarungsschrift der 

Muslime, in der immer wieder auch auf die persönlichen Lebensumstände Muhammads Be-

zug genommen wird37. 

Ein Prophet zu sein, ist eine schwierige Aufgabe, die nur echte, starke und entschlossene 

Menschen ausführen können38. Am 8. Juni 632 starb der Prophet Muhammad in den Armen 

seiner liebsten noch lebenden Frau ÝÀÞišah. 

In den vorausgegangenen zwei Jahren war er zum Herrn über einen Großteil der Arabischen 

Halbinsel geworden. Mehr als zwanzig Jahre lang hatte er zwar häufig, aber in unregelmäßi-

gen Abständen, Offenbarungen des einen Gottes erhalten, der keine Teilhaber noch ihm 

Gleichgestellte hatte39. Muhammad opferte für Allah, den einzigen Gott, die Stammes- und 

Oasengötter Arabiens. Sein Ziel war es, die Religion Abrahams wiederherzustellen, und so 

verpflichtete er seine Jünger zu den gottesdienstlichen Handlungen der Juden: Bilderkult, Wa-

schungen und Enthaltung von dem Genuss des Schweinefleisches. Der neue gemeinsame 

                                                 
33 Diez, Glaube; S. 13/ 14 
34 ÝAzzÁm, Islam; S. 9. Sowohl in Mekka als auch in Medina erhielt der Prophet MuÎammad Offenbarungen 
(Fischer, Islam; S. 19). 
35 Koran, 62/ 2 
36 Schuon, Innere; S. 128 
37 Heine, Islam; S. 25 
38 Ibn Hišam, MuÎammad, 2. Teil; S. 387 
39 Forward, MuÎammad; S. 17. Lutherische, Islam; S. 26. Gardet, Islam; S. 11. ËalÐl, Studien; S. 37 
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Glaube wurde die Lebensgrundlage. Es war unbedeutsam, welchem Stamm der Gläubige an-

gehörte. Zunächst war Muhammad anderen monotheistischen Religionen zugewandt wie 

denen der Juden und Christen. Später aber wandte er sich von den „ Buchgläubigen“ und ins-

besondere von den Juden wegen mangelnder Übereinstimmung ab40. 

In vielen von Muhammad vorgetragenen Suren werden viele jüdische Helden erwähnt, von 

denen er auf seinen Jugendreisen gehört hatte. Als ihm die Juden die darin vorkommenden 

Irrtümer aufzeigten, wies er ihre Einwände mit der Begründung zurück, dass Allah sich nicht 

irren könne41. 

Als der Prophet erkannte, dass sein Bemühen um die Juden vergebens war, änderte er seine 

Einstellung ihnen gegenüber. Eines Tages beim öffentlichen Gebet im MuÒallÁ, in einem da-

für bestimmten umfriedeten Hof verneigte er sich nicht wie bisher in der Gebetsrichtung nach 

Jerusalem, sondern wandte sich in Richtung Mekka42. Von nun ab wurde diese Qiblah, die 

Richtung für die Orientierung sämtlicher Moscheen und Kultbauten des Islams, wie auch für 

alle Moslems während des Gebets43. 

Kurz nach dem Tod des Propheten (632 n. Chr.44) eroberten die Muslime das byzantinische 

Syrien (635 n. Chr.)45. 

Die islamische Gesetzgebung ist eine eigenständige Schöpfung, welche auf unterschiedliche 

Grundlagen zurückzuführen ist46. Der Koran47, die ranghöchste Quelle des islamischen 

Rechts wurde vom Propheten nicht als einheitliches Werk vorgetragen, sondern bestand aus 

vielen Einzelschriftstücken und teilweise auch aus mündlichen Überlieferungen48. Nach vie-

len Anstrengungen und Machtkämpfen wurde der Koran 20 Jahre später in die uns heute be-

kannte Form gebracht. Er enthält 114 SÙren, von denen ein Teil in der Mekkaepoche (mit 

schwärmerischem und warnendem Geist) fällt, und der andere Teil der Medinazeit zuzuord-

nen ist (Einführung einer neuen gesellschaftlichen Ordnung). 

Der Koran gab und gibt heute der Gesellschaft allgemeine Regeln, und ist mehr als nur ein 

rechtlicher Rahmen49. 

                                                 
40 Glasenapp, Weltreligionen; S. 376 
41 Gottschalk, Islam; S. 39 
42 Watt, Kurze; S. 29. Antes, Religionsstifter; S. 107 
43 Diez, Glaube; S. 21 
44 Rotter, Welten; S. 39 
45 BadrÁn, Geschichte; S. 37 
46 Schmauder, Darlehen; S. 41. Robbe, Islam; S. 24 
47 Die große Theophanie des Islam ist der Koran; er erscheint als Unterscheidung (FurqÁn) zwischen Wahrheit 
und Irrtum (Schoun, Islam; S. 53). Für alle Muslime ist der Koran die Grundlage ihrer Religion (Heine, Konflikt; 
S. 15). Das heilige Buch der Muslime, der Koran, wurde dem Propheten, nach muslimischer Überzeugung, von 
Gott durch die Vermittlung des Engels Gabriel über einen Zeitraum von ca. zwanzig Jahren offenbart (Heine, 
Islam; S. 36).  
48 Khoury, Islam; S. 19 
49 FÁsÐ, Zielsetzung; S. 5 ff, 240 
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Beim Übertreten von Verboten wurden keine Rechtsfolgen festgelegt. 

Der Gläubige erhält keine genauen Ausführungen, die den Umfang des Verbots und dessen 

Rechtsfolgen betreffen. Im Koran wurden gewohnheitsrechtliche Stammesregeln aus Mu-

hammads Zeit nur angepasst. Der Grundgedanke war, das Alte nicht abzuschaffen, es aber 

den göttlichen Willen unterzuordnen. Der Koran ist also ein Religionsbuch, das vorwiegend 

Einzelfälle regelt bzw. diese zusammenfasst, welche von den nachfolgenden Generationen 

situationsbedingt angepasst und ausgelegt werden mussten50. 

 

C. Die Lehre 

Das islamische Glaubensbekenntnis besteht aus sechs Grundartikeln: Ich glaube an Gott, an 

seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an die Wiederauferstehung nach dem Tode 

und an den Jüngsten Tag und an die göttliche Vorherbestimmung51. 

Der Glaube an Gott ist der Kern der Religion des Islam52. Die erste Hälfte des kurzen Glau-

bensbekenntnisses, der ŠahÁda, bedeutet irgendeinem Gott oder einer Gottheit dienen, wäh-

rend Allah die Zusammenziehung der Silben al-ÝIlÁh „der Gott“ ist, somit vergleichbar dem 

griechischem ho theos53. Die Lehren des Islam bestehen aus zwei Teilen: der theoretischen 

ÝAqÐdah und der religiösen Scharia54: 

 

“(denen) die dem Gesandten, dem heidnischen Propheten, folgen, den sie bei sich 

in der Thora und im Evangelium verzeichnet finden, und der ihnen gebietet, was 

recht ist, verbietet, was verwerflich ist, die guten Dinge für erlaubt und die 

schlechten für verboten erklärt und ihre drückende Verpflichtung und die Fesseln, 

die auf ihnen lagen, abnimmt. Denen nun, die an ihn glauben, ihm Hilfe und Bei-

stand leisten und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt worden ist, wird es 

wohl ergehen“55. 

 

- die ÝAqÐdah ist der theoretische Teil, wobei von uns als erstes der Glaube an Allah verlangt 

wird. Dieser Glaube muss ohne Zweifel sein: Allah hat uns und die Welt erschaffen und die 

Propheten beauftragt, uns seine Lehre zu vermitteln. Diese Grundregeln des Glaubens werden 

im Koran bekräftigt: 

                                                 
50 Schmauder, Darlehen; S. 43 
51 Abdullah, Islam; S. 41 
52 Robbe, Islam; S. 29 
53 Watt, Kurze; S. 47 
54 ÝÀlÐyah, Einführung; S. 38 ff. 
55 Koran, 7/ 157 
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„Und wir haben doch in jeder Gemeinschaft einen Gesandten auftreten lassen (mit 

der Aufforderung): 'Dienet Gott und meidet die Götzen!' Und die einen von ihnen 

leitete Gott recht, während an den anderen der Irrtum (der ihnen vorherbestimmt 

war?) in Erfüllung ging. Zieht doch im Land umher und schaut, wie das Ende de-

rer war, die (unsere Gesandten) für Lügner erklärt haben“56. 

  

- die Scharia ist der praktische Teil, welcher das Leben und den Glauben der Menschen re-

gelt57. Scharia bedeutet zunächst nichts anderes als „Weg zur Wasserstelle“. 

Hier wird deutlich, dass es sich nicht um einen festgelegten Kodex von rechtlichen Formulie-

rungen und Normen handelt, sondern um eine Methode, mit deren Hilfe es dem Muslim ge-

lingen soll, ein Leben zu führen, das mit den Geboten Gottes in Übereinstimmung steht58. 

Das arabische Wort „Scharia“ bezeichnet den zu befolgenden Weg zu einem Platz, der reich 

an Wasser ist. Nicht nur ist es der Weg, der zu Gott, dem Allerhöchsten, führt, sondern auch, 

so glauben alle Muslime, der Weg, den Gott, der Schöpfer, selbst durch seinen Gesandten, 

den Propheten Muhammad (der Friede Gottes sein auf ihm), gezeigt hat59. 

Der Koran meint mit ÝAqÐdah den Glauben und mit Scharia die gute Tat. Bei der islamischen 

Scharia gehört zur ÝAqÐdah stets die gute Tat, so stehen Scharia  und ÝAqÐdah im Koran stets 

nebeneinander: 

 

„Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk (so dass sie frei darüber ver-

fügen können)! Wenn sie euch aber freiwillig etwas davon überlassen, könnt ihr es 

unbedenklich (für euch selber) verbrauchen“60. 

 

I. Glaube 

Der Glaube der Muslime gründet darauf, dass Gott den Menschen seinen Willen kundgetan 

und ihnen damit den Weg gezeigt hat, wie sie ihm zu folgen und seine Gebote einzuhalten 

haben. Diese Botschaft, das Wort Gottes also, ist für Muslime in Reinformat im Koran zu 

finden. In seinen 114 Kapiteln ist niedergeschrieben, was der Prophet Muhammad zeitlebens 

als Verkündung Gottes öffentlich gepredigt hat61. 

                                                 
56 Koran, 16/ 36 
57 ŠaltÙt, Islam; 19- 22 
58 Heine, Islam; S. 97 
59 Lutherische, Islam; S. 57. Wöhlert, Islam; S. 62 
60 Koran, 4/ 173 
61 Antes, Religionen; S. 73 
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ŠahÁda bedeutet wörtlich „Bezeugen“ und ist eine Kurzform von „Worte des ŠahÁda, dem 

Zeugnis, das das Glaubensbekenntnis des Islam darstellt62. 

Die Hauptpflicht des Muslim ist, die ŠahÁda zu sprechen:“ Ich bezeuge, es gibt keine Gottheit 

außer Gott; ich bezeuge, Muhammad ist der Gesandte Gottes“63. Dies ist im Koran zu finden: 

 

„Sei dir nun dessen bewusst, dass es keinen Gott gibt außer Gott, und bitte (ihn) 

um Vergebung für deine (eigene) Schuld und für die gläubigen Männer und Frau-

en! Gott weiß (über euch Bescheid), wo (immer) ihr euch herumtreibt oder aufhal-

tet(?).“64. 

„Mohammed ist der Gesandte Gottes. Und diejenigen, die mit ihm (gläubig) sind, 

sind den Ungläubigen gegenüber heftig, unter sich aber mitfühlend. Du siehst, dass 

sie sich verneigen und niederwerfen im Verlangen danach, dass Gott ihnen Gunst 

erweisen und Wohlgefallen (an ihnen) haben möge. Es steht ihnen auf der Stirn 

geschrieben, dass sie sich (im Gebet oft) niederwerfen (w. Ihr Zeichen ist in ihrem 

Gesicht als Folge der Niederwerfung, oder: Ihr Zeichen in ihrem Gesicht ist eine 

Folge der Niederwerfung). So werden sie (schon) in der Thora beschrieben. Und 

im Evangelium werden sie mit Getreide verglichen, dessen Triebe Gott (w. er) 

(aus dem Boden) hervorkommen und (immer) stärker werden lässt, worauf es ver-

dickt und aufrecht auf den Halmen steht (oder: im Evangelium werden sie mit ei-

nem Getreidefeld verglichen, das seine Triebe (aus dem Boden) hervorkommen 

und (immer) stärker werden lässt, worauf sie verdicken und aufrecht auf den Hal-

men stehen), zur Freude (w. zum Gefallen) derer, die (vorher) die Saat ausgestreut 

haben, so dass Gott (w. damit er) mit ihnen (d.h. mit den frommen Gläubigen, die 

auf diese Weise gedeihen) den Groll der Ungläubigen hervorruft. Gott hat denjeni-

gen von ihnen, die glauben und tun, was recht ist, Vergebung und gewaltigen Lohn 

versprochen“65. 

 

Das Bekenntnis zum Islam ist nicht nur ein Zeichen des Glaubens. Zugleich bezeugt der Mus-

lim, dass es einen ewigen und unsichtbaren, lebendigen Gott gibt, der der Schöpfer allen Seins 

ist und der diese Welt allein regiert. Somit ist der Muslim ein Zeuge Gottes, der sich selbst 

                                                 
62 Elias, Islam; S. 104 
63 Robbe, Islam; S. 28 
64 Koran, 47/ 19. 
65 Koran, 48/ 29. 
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seinen Mitmenschen stets bewusst macht, dass Gott existiert66. Statt des gebräuchlichen Wor-

tes „Allah“ wird hier „Gott“ in der Übersetzung verwandt67. 

Dies soll verdeutlichen, dass „Allah“ kein Eigenname ist, sondern gleichermaßen von ara-

bischsprechenden Juden und Christen für „Gott“ verwendet wird. Im Gegensatz zum europäi-

schen Wort „Gott“ kann man von „Allah“ keinen Plural bilden, was ausdrückt, dass es nur 

einzigen Gott gibt68. Gott ist ein ewiges, unvergleichbares Wesen, das weder gezeugt wurde 

noch gezeugt hat, der Schöpfer aller Dinge und der allmächtige Lenker des Universums. Auch 

ist er unsichtbar, gestaltlos und an keinen Ort gebunden69. 

Die „fünf Pfeiler der Religion“ bilden das Rückgrat des religiösen Lebens, das in 300jähriger 

theologischer Entwicklung entstanden ist70: Das Glaubenbekenntnis; das Gebet; das Fasten im 

Monat RamaÃÁn; die Almosen (ZakÁt) und die Pilgerfahrt (ÍaÊÊ) nach Mekka zum Allerhei-

ligsten, die jedem Gläubigen, sofern er nicht krank oder zu arm ist, empfohlen wird71. 

Die religiöse Grundidee des Islam bildet der Glaube an einen einzigen Gott Allah und an das 

jüngste Gericht, wo den guten Menschen die Wonnen des Paradieses, den Bösen dagegen die 

Qualen des ewigen Höllenfeuers zuteil werden. Ein Gott Allah wurde zwar schon von den 

Mekkanern verehrt, besaß aber weder den universellen Charakter, den ihm der Prophet zuord-

nete, noch war er das einzige göttliche Wesen, das angebetet wurde. Zu den Hauptgöttern der 

Araber gehörten auch die Göttinnen al-LÁt, al-ÝUzza und ManÁt72, die als Töchter Allahs gal-

ten. Daneben existierten zahlreiche weitere Gottheiten, deren Sinnbilder in der KaÝba und an 

anderen heiligen Orten zu finden waren73. Nur derjenige, der an Gott, seine Engel, Schriften, 

Gesandten und an den jüngsten Tag zweifelsfrei glaubt, darf sich Muslim nennen. Diese von 

Allah bestimmten Glaubensregeln sind im Koran zu finden: 

 

„Ihr Gläubigen! Glaubt an Gott und seinen Gesandten und die Schrift, die er auf 

seinen Gesandten herabgeschickt hat, und die Schrift, die er (schon) früher herab-

geschickt hat! Wer an Gott, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den 

jüngsten Tag nicht glaubt, ist (damit vom rechten Weg) weit abgeirrt“74. 

 
                                                 
66 Abdullah, Islam; S. 42 
67 Aus gründen der Genauigkeit ist es üblich, in europäischen Sprachen den Begriff ŠahÁda beizubehalten. Das 
arabische Wort bedeutet “Zeugnis ablegen“, und der ŠahÁda wird oft der Satz „ich lege Zeugnis ab, dass… „ 
vorangestellt (Watt, Kurze; S. 74). 
68 Antes, Islam; S. 17 
69 Glasenapp, Weltreligionen; S. 390.  
70 Haarmann, Islam; S. 23 
71 Gottschalk, Islam; S. 56-57. 
72 Khoury, Einführung; S. 16 
73 Glasenapp, Weltreligionen; S. 373- 374 
74 Koran, 4/136 
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II. Gebet 

Der Islam ist die Religion des Friedens in Gott und die Erinnerung an den ewigen Bund in 

besonderer Weise eine Religion des Gebetes, welches den Menschen zum Gehilfen Gottes in 

der Schöpfung macht75. 

Sunniten und Zwölfer-Schiiten, die zusammen die überwältigende Mehrheit der Muslime stel-

len, sind fünfmal täglich zum Ritualgebet verpflichtet76. Diese Art des Gebetes, im arabischen 

ÑalÁt, wird in vielen anderen Sprachen namaz genannt. 

Das Gebet ist sehr formal und ritualisiert und nicht zu verwechseln mit dem formlosen, per-

sönlichen Gebet, das viele Muslime verrichten, wann immer sie Gott um etwas bitten oder 

einfach mit ihm kommunizieren möchten77. Das arabische Wort ÑalÁt wird oft mit „Gebet“ 

oder „Gebeten“ übersetzt, richtiger wäre jedoch „Gottesdienst“, da dieses weit mehr enthält 

als das, was man im Deutschen allgemein unter Gebet versteht. Das Gebet kann sowohl durch 

Worte als auch durch Handlungen Ausdruck finden. Manche Worte dienen keinen Bitten, 

sondern huldigen Gott78. 

 

„Und verrichte das Gebet an den beiden Enden des Tages (d.h. morgens und a-

bends) und zu frühen Zeiten der Nacht (?)! Die guten Taten lassen die schlechten 

Taten dahinschwinden. Das ist eine Mahnung für diejenigen, die (Gottes) geden-

ken“79. 

„Verrichte das Gebet, wenn die Sonne sich (gegen den Horizont) neigt, bis die 

Nacht dunkelt! Und die Rezitation des frühen Morgens! Bei ihr soll man (allge-

mein) zugegen sein (?)“80. 

„Ich bin Gott. Es gibt keinen Gott außer mir. Darum diene mir und verrichte, mei-

ner (in Ehrfurcht) gedenkend, das Gebet!“81. 

„Gott sei nun gepriesen am Abend und am Morgen (w. wenn ihr Abend und wenn 

ihr Morgen habt)“82. 

                                                 
75 Abdullah, Islam; S. 51 
76 Das täglich fünfmalige Gebet wurde in der Nacht der Himmelfahrt zur religiösen Pflicht erklärt, jener Nacht, 
da nach der Legende der Prophet den Himmel schauen durfte. Die seinerzeit festgelegten Einzelheiten gelten bis 
in die Gegenwart (Weiner, Islam; S. 43). 
77 Elias, Islam; S. 105 
78 Watt, Kurze; S. 75 
79 Koran, 11/ 114. 
80 Koran, 17/ 78. 
81 Koran, 20/ 14. 
82 Koran, 30/ 17. 
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„Ertrage nun geduldig, was sie (d.h. die Ungläubigen) sagen! Und lobpreise deinen 

Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Untergang! Und preise ihn des 

Nachts, und (jeweils) im Anschluss an die Niederwerfung(?)!“83. 

 

Das Ritualgebet (ÑalÁt) besteht aus bestimmten Formeln und Koran-Zitaten und wird von 

besonderen Körperbewegungen begleitet. 

Der Betreffende wendet sich stets in Richtung Mekka. Jedem Gebet geht eine rituelle Wa-

schung voraus, bei welcher (z. B. in der Wüste) statt des Wassers auch Sand verwendet wer-

den darf. 

Die Gebete finden fünfmal am Tage statt: beim ersten Lichtschimmer (FaÊr), zu Mittag 

(Úuhr), am Nachmittag (ÝAÒr), kurz nach Sonnenuntergang (MaÈrib) und zwei Stunden nach 

diesem (ÝAšÁÞÞ). Am Freitag tritt an die Stelle des Mittaggebetes ein Gottesdienst in der Mo-

schee mit Predigt84. 

Im Koran selbst sind als Zeiten des Gebetes nur der Morgen, der Abend und die Nacht für die 

Mekka-Zeit und der Morgen, der Mittag und der Abend für die Medina-Zeit zu belegen. Spä-

ter wurde das fünfmalige Gebet eingeführt, das sich jedoch nicht aus dem Koran herleiten 

lässt85. Das Gebet trägt zur Disziplinierung des Gläubigen wie des Staatsbürgers bei. Wenn 

das Gebet in Gestalt einer Rede im Mittelpunkt des am Freitag abzuhaltenden Gottesdienstes 

steht, wird darin, als Symbol der Loyalität, im allgemeinen der Name des jeweiligen Herr-

schers genannt86.  

 

III. Almosensteuer (ZakÁt) 

Die Almosensteuer war ursprünglich eine freiwillige Gabe, die später verpflichtend wurde. 

Der erwachsene Muslim ist verpflichtet, sein Gebet durch die ZakÁt zu ergänzen, d. h. zu ver-

vollständigen87. Die ZakÁt bedeutet, dass der Gläubige einen gewissen Prozentsatz des eige-

nen Vermögens als Almosen zu geben hat, wobei der Prozentsatz dabei von einer Volksgrup-

pe zur anderen variiert und zwischen zweieinhalb Prozent bei den Sunniten und zehn Prozent 

bei einigen schiitischen Gruppierungen liegt88. 

Im Koran wird die ÑalÁt oft in Verbindung mit der Zahlung der ZakÁt erwähnt. Dieses arabi-

sche Wort wird gelegentlich mit „gesetzlichem Almosen“ oder „Almosensteuer“ übersetzt, 

                                                 
83 Koran, 50/ 39- 40. 
84 Glasenapp, Weltreligionen; S. 398. 
85 Antes, Islam; S. 17 
86 Robbe, Islam; S. 35 
87 Abdullah, Islam; S. 71 
88 Elias, Islam; S. 110 



 13

was eine ungefähre Vorstellung von der Bedeutung vermittelt. Es geht um die Bezahlung ei-

nes Zehnten oder eines Anteils an Früchten, Getreide, Kamelen, Tieren aus einer Herde, um 

Gold oder Silber oder bestimmte andere Formen von Eigentum89. 

ZakÁt wird oft mit Armensteuer übersetzt. Dies gibt aber nur einen Teil dessen wieder, für 

das ZakÁt zu entrichten war. Allerdings wird ZakÁt heute gewöhnlich nur noch als Verpflich-

tung zur Geldspende für karitative Zwecke gesehen und unterscheidet sich kaum von Almo-

sen. 

ZakÁt, die sog. Almosensteuer, die Muhammad in Anlehnung an den jüdischen und christli-

chen Brauch schuf, wurde jedoch erst in Medina zu einer festen, geregelten Form zum Zweck 

der Gemeindeerhaltung. In Mekka ist ZakÁt noch eine freiwillige Leistung für die Notleiten-

den, welche auch später noch als das Ideal angesehen wird. 

Gute Werke haben nur im Glauben ihren Wert. Die Armensteuer ZakÁt ist eine Abgabe, die 

nach bestimmten Vorschriften vom Besitz in bar oder in Naturalien für religiöse Zwecke er-

hoben wird90. Der Muslim hatte mit ZakÁt seine Steuerpflicht erfüllt. Die Bekenner anderer 

Religionen, die in das arabisch- muslimische Reich aufgenommen wurden, hatten höhere Ab-

gaben zu leisten91. 

 

„Und (damals) als wir die Verpflichtung der Kinder Israels (auf folgende Gebote) 

entgegennahmen: Ihr sollt nur (dem alleinigen) Gott dienen. Und zu den Eltern 

(sollt ihr) gut sein, und (ebenso) zu den Verwandten, den Waisen und den Armen. 

Und sprecht freundlich zu den Leuten! Und verrichtet das Gebet und gebt die Al-

mosensteuer! Daraufhin kehrtet ihr - mit Ausnahme von (einigen) wenigen von 

euch - (in Missachtung eurer Verpflichtung) den Rücken und wandtet euch ab“92. 

„Dabei war ihnen (doch) nichts anderes befohlen worden, als Gott zu dienen, in-

dem sie sich als Hanifen in ihrem Glauben ganz auf ihn einstellen, das Gebet zu 

verrichten und die Almosensteuer zu geben. Das ist die richtige Religion“93. 

„Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo 

(immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn 

sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann 

lasst sie ihres Weges ziehen! Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben“94. 

                                                 
89 Watt, Kurze; S. 77 
90 Glasenapp, Weltreligionen; S. 399 
91 Robbe, Islam; S. 31 
92 Koran, 2/ 83 
93 Koran, 98/ 5 
94 Koran, 9/ 5 
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„Wenn sie sich nun bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, 

sind sie (damit) eure Glaubensbrüder (geworden). Wir setzen die Verse (w. Zei-

chen) auseinander für Leute, die Bescheid wissen“95. 

 

Sowohl ZakÁt  als auch das im Monat RamaÃÁn als gemeinsamer Akt der Läuterung zu voll-

ziehende Fasten sollen der Stabilisierung der Gemeinschaft dienen96. 

 

IV. Fasten im RamaÃÁn (ÑaÙm) 

Das Fasten bildet den vierten Grundpfeiler des Islam. Im islamischen Hiğrah-Jahr nimmt der 

RamaÃÁn eine Sonderstellung ein. Wenngleich nach der Zählung lediglich der neunte Monat, 

umschließt er doch die Mitte des religiösen Jahreszyklus, ist er der „Heilige Monat“ des Is-

lam97. Das wichtigste Kennzeichen für die religiöse Treue eines Muslims ist das tagsüber ge-

übte Fasten im Monat RamaÃÁn98. Jeder erwachsene, gesunde Muslim (Mann wie Frau)  muss 

während des Fastenmonats von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf jegliche Nahrungs-

aufnahme und den Genuss von Nikotin verzichten, sowie sexuell enthaltsam leben. Hunger 

und Durst zu spüren und gewalttätige und sexuelle Gedanken zu meiden sollen dem Men-

schen Selbsterkenntnis vermitteln und mehr Mitgefühl mit denen, die weniger Glück haben 

als man selbst, die nicht nur aus Not heraus ohne Nahrung und Wasser auskommen, sondern 

auch ihren Zorn und ihr Verlangen verbergen müssen, weil sie immer auf die Gnade der ande-

ren angewiesen sind99. 

 

In diesem Monat empfing ursprünglich der Prophet Muhammad die Offenbarung des Ko-

rans100.  Die rituelle Ausgestaltung des Fastens erfolgte erst in Medina. Auch übernahm Mu-

hammad anfangs die jüdische Fastenpraxis. Nach Bruch mit den Juden in Medina bürgerte 

sich das manichäische dreißigtätige Fasten ein und wurde in den Monat RamaÃÁn verlegt101. 

Das Fasten ist durch den Koran begründet: 

 

„Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben, zu fasten, so wie es auch denjenigen, die 

vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig 

sein. (Das Fasten ist) eine bestimmte Anzahl von Tagen (einzuhalten). Und wenn 

                                                 
95 Koran, 9/ 11 
96 Robbe, Islam; S. 34 
97 Abdullah, Islam; S. 61 
98 Lutherische, Islam; S. 43 
99 Elias, Islam; S. 107 
100 Glasenapp, Weltreligionen; S. 399 
101 Antes, Islam; S. 18 
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einer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet (und deshalb nicht fas-

ten kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl anderer Tage (zur Nachholung des 

Fastens auferlegt). Und diejenigen, die es (an sich) leisten können, sind (wenn sie 

es trotzdem versäumen) zu einer Ersatzleistung verpflichtet, (nämlich) zur Spei-

sung eines Armen. Und wenn einer freiwillig ein gutes Werk leistet, ist das besser 

für ihn. Und es ist besser für euch, ihr fastet, wenn (anders) ihr (richtig zu urteilen) 

wisst. Der Monat Ramadan ist es (oder: (Fastenzeit ist) der Monat Ramadan), in 

dem der Koran (erstmals) als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden 

ist, und (die einzelnen Koranverse) als klare Beweise der Rechtleitung und der 

Rettung (?). Wer nun von euch während des Monats anwesend (d.h. nicht unter-

wegs) ist, soll in ihm fasten. Und wenn einer krank ist oder sich auf einer Reise be-

findet (und deshalb nicht fasten kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl ande-

rer Tage (zur Nachholung des Versäumten auferlegt). Gott will es euch leicht ma-

chen, nicht schwer. Macht darum (durch nachträgliches Fasten) die Zahl (der vor-

geschriebenen Fastentage) voll und preiset Gott dafür, dass er euch rechtgeleitet 

hat! Vielleicht werdet ihr dankbar sein“102. 

 

Für das öffentliche Leben bedeutet das Fasten einen nicht geringen Eingriff, insbesondere, 

wenn dieser Monat in den Sommer fällt. Der Fastenmonat wandert, da der islamische Kalen-

der sich auf das Mondjahr bezieht. Er durchläuft im Laufe der Zeit alle Jahreszeiten. Die Fas-

tenzeit bereitet vielen Menschen Schwierigkeiten, ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen, wes-

halb es seit langem Bestrebungen gibt, Reformen  einzuführen, besonders für Werktätige, für 

Schwer- und Schichtarbeiter. Auch sieht der Qur´an selbst Ausnahmeregelungen für alte 

Leute, Kranke und Reisende vor103.   

 

V. Pilgerreise (ÍaÊÊ) 

ÍaÊÊ ist die Bezeichnung für die Pilgerfahrt nach Mekka, welche alle Muslime, die über die 

entsprechenden Mittel verfügen, einmal im Leben durchführen sollen. Der ÍaÊÊ muss zu ei-

ner bestimmten Zeit des Jahres unternommen werden. Findet die Pilgerfahrt jedoch zu einem 

anderen Zeitpunkt des Jahres statt und zwar ohne einige wichtige Rituale, die an heiligen Or-

ten außerhalb der Stadt Mekka vollzogen werden, so wird diese Reise als ÝUmra bezeichnet, 

sie ist zwar eine gute Tat, welche aber nicht der Pflichterfüllung eines Muslims zum Vollzug 

                                                 
102 Koran, 2/183- 185 
103 Robbe, Islam; S. 32- 33 
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des ÍaÊÊ gleich kommt104. Das Gebot der ÍaÊÊ geht auf einen alten vorislamischen Brauch 

beim Besuch des altarabischen Heiligtums, der KaÝba in Mekka, zurück. 

Nach der Eroberung Mekkas säuberte Muhammad die KaÝba vom Götzendienst und refor-

mierte ÍaÊÊ und den Umlauf (ÝUmra) in seinem Sinne. Seitdem ist Ungläubigen der Aufent-

halt in Mekka verboten. 

Die große Pilgerfahrt, der eigentliche ÍaÊÊ findet seit dieser Zeit nur im Monat des ÍaÊÊ 

(Åul-ÍiÊÊa) statt, während die kleine Wallfahrt oder der einfache „Umlauf“ (ÝUmra) jederzeit 

ausgeführt werden kann105. Jeder volljährige Muslim, ob Mann oder Frau, ist einmal im Le-

ben zum ÍaÊÊ verpflichtet, sofern die Verhältnisse dieses gestatten. Gedacht wird hier vor 

allem an die ausreichenden finanziellen Mittel, die vorhanden sein müssen, um eine solche 

Fahrt unternehmen zu können. Wenn diese jedoch nicht zur Verfügung stehen, so können 

Ersatzhandlungen vorgenommen werden106. Der ÍaÊÊ ist im Koran vorgeschrieben: 

 

„Führt die (große) Wallfahrt und die Besuchsfahrt ('Umra) (mit allen ihren Zere-

monien) im Dienste Gottes (w. für Gott) durch! Und wenn ihr (durch feindlichen 

Widerstand (?) an der Ausführung der Wallfahrtszeremonien) behindert seid, dann 

(bringt als Sühne für die Unterlassung) an Opfertieren (dar), was (für euch) er-

schwinglich ist! Und schert euch nicht den Kopf, bis die Opfertiere ihre Schlacht-

stätte (im heiligen Gebiet von Mekka) erreicht haben! - Und wenn einer von euch 

krank ist, oder wenn es ihn (mit Jucken und Ungeziefer) am Kopf plagt (und er 

sich deshalb vorzeitig das Haar scheren lässt), hat er mit Fasten oder einem Almo-

sen oder der Opferung eines Schlachttieres Ersatz zu leisten. - Wenn ihr aber in Si-

cherheit seid (und die Wallfahrtszeremonien ausführen könnt, ohne mit feindli-

chem Widerstand rechnen zu müssen), und wenn (dann?) einer die Gelegenheit 

benützt, außer der (großen) Wallfahrt eine Besuchsfahrt ('Umra) zu machen (was 

eine Unterbrechung des Weihezustands zur Folge hat), so (hat er als Sühne für die 

Unterbrechung des Weihezustands) an Opfertieren (darzubringen), was (für ihn) 

erschwinglich ist. Und wenn einer keine Möglichkeit findet (Opfertiere darzubrin-

gen), hat er (dafür) drei Tage während der Wallfahrt und sieben nach eurer Rück-

kehr (von Mekka nach Medina) zu fasten. Das macht zusammen zehn Tage. Dies 

                                                 
104 Elias, Islam; S. 111- 112 
105 Der ÍaÊÊ oder die eigentliche Pilgerreise wird manchmal auch die Große Pilgerreise genannt, um sie von der 
ÝUmra oder der kleinen Pilgerreise zu unterscheiden, die im Grunde ein Teil der Großen Pilgerreise ist und in 
Mekka selbst stattfindet, wiewohl sie auch gesondert zu jeder Zeit vollzogen werden kann, wie dies MuÎammad 
und seine Anhänger im Jahre 629 taten (Watt, Kurze; S.79).    
106 Antes, Islam; S. 20. Glasenapp, Weltreligionen; S. 399 
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(gilt nur) für diejenigen, deren Angehörige nicht an der heiligen Kultstätte wohn-

haft sind. Und fürchtet Gott! Ihr müsst wissen, dass Gott schwere Strafen verhängt. 

 Die Wallfahrt findet in (den) bekannten Monaten statt. Und wenn jemand in ihnen 

die Wallfahrt auf sich nimmt (tritt er in den Weihezustand ein:) Während der Wall-

fahrt darf man keinen Umgang mit Frauen haben, keinen Frevel begehen und sich 

nicht herumstreiten. Was ihr an Gutem tut, das weiß Gott. Und versorgt euch mit 

Wegzehrung (für das Jenseits?)! Die beste Wegzehrung ist Gottesfurcht. (Daher) 

fürchtet mich, die ihr Verstand habt!107. 

„Und ruf unter den Menschen zur Wallfahrt auf, damit sie (entweder) zu Fuß zu 

dir kommen, oder (w. und) auf allerlei hageren (Kamelen reitend), die aus jedem 

tief eingeschnittenen Passweg daherkommen! Und sie sollen dabei bezeugen (o-

der: erfahren, w. (persönlich) erleben?), dass sie allerlei Nutzen (davon) haben, 

und in einer bestimmten Anzahl von Tagen (beim Schlachten) den Namen Gottes 

über jedem (w. dem) Stück Vieh aussprechen, das er ihnen beschert hat. - Esst 

(selber) davon, und gebt (auch) dem Notleidenden und Armen (davon) zu es-

sen!“108. 

 

Die fünf Grundpfeiler verkörpern die für den Islam eigene Einheit von Religiösem, Gesell-

schaftlichem und Staatlichem. Noch heute halten die Regeln den Muslim nachdrücklich dazu 

an, sich mit dem Staatswesen zu identifizieren, dem er angehört, soweit dieses islamisch ge-

prägt ist. Der Monotheismus im Glaubensbekenntnis ist gerichtet auf die Anerkennung und 

Stärkung der Zentralgewalt. Der ursprüngliche Gang zur Geburtsstätte des islamischen Ge-

meinwesens, die Pilgerfahrt nach Mekka, demonstriert heute die internationale Dimension des 

Islam und bietet den Beteiligten Gelegenheit, sich als Glieder einer weltweiten, solidarischen 

und kraftvollen Gemeinschaft zu empfinden109.  

 

D. Fiqh und IÊtihÁd 

Die erste Zeit nach dem Tode des Propheten folgte die noch nicht lange bestehende islami-

sche Gemeinde zunächst stark dem Koran und der Sunna, welche die Gläubigen geistig an-

leitete. Durch die schnell wachsenden rechtlichen Probleme fanden die Gläubigen keine Ant-

wort im Koran und in der Sunna. Dieses wurde besonders deutlich nach Eroberungen, die 

Kontakte mit anderen Völkern und Kulturen nach sich zogen. So mussten wegen der neu hin-

                                                 
107 Koran, 2/ 196- 197 
108 Koran, 22/ 27- 28 
109 Robbe, Islam; S. 33- 34 
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zukommenden Probleme neben den bereits praktizierten primären Quellen, dem Koran und 

der Sunna, weitere Quellen für die Rechtsfindung gefunden werden. Daraus entwickelte sich 

im Laufe der Zeit eine neue Wissenschaft (Fiqh) heraus. Diese erkannte noch andere, sekun-

däre Quellen oder Wurzeln der Rechtsfindung als methodische Grundsätze für die Ableitun-

gen und Begründung von gesetzlichen Normen an110.  

Fiqh bedeutet Verstand und ist im Sprachgebrauch der islamischen Rechtswissenschaftler die 

islamische Wissenschaft111. Das Studium der Scharia ist der Fiqh, „Gesetzeswissenschaft“, 

diejenigen, die sie ausüben, sind die FuqahÁÞÞ, die „Juristen“. 

ÝUlamÁÞÞ ein weiteres gebräuchliches Wort bedeutet wörtlich „die jenigen, die wissen“, wird 

meistens jedoch mit „Gelehrte“ oder „Rechtsgelehrte“ übersetzt112. 

Die islamischen Wissenschaftler teilten die Grundlagen der islamischen Scharia in zwei 

Hauptteile ein: 

- ein religiöser Teil, der die religiösen Angelegenheiten zwischen Mensch und Allah regelt. 

Die Wissenschaft, die diesen Teil bearbeitet, heißt „Monotheismus-Wissenschaft (TauÎÐd)“, 

- ein praktischer Teil, der das Leben der Menschen regelt. Die Wissenschaft, die diesen Teil 

bearbeitet heißt „Fiqh-Wissenschaft“113. 

Nachdem die islamischen Rechtsgelehrten für neue Probleme viele Lösungsmöglichkeiten 

erarbeiten mussten, gab es weitere neue Gutachten (FatÁwÁ und IºtihÁdÁt Plural von Iºti-

hÁd)114. So waren die islamischen Rechtswissenschaftler gezwungen, eine Regelung zu fin-

den, nach der ein Muºtahid seine Gutachten fortsetzen darf, um zu verhindern, dass für ein 

und den gleichen Fall eine einheitliche Lösung Anwendung findet115. Diese Regel wird „UÒÙl 

al-Fiqh genannt“116. Der bestimmte Artikel al ist als Geschlechtswort (deutsch: der, die, das), 

gleichbleibend im Singular und Plural117. Der Ausdruck „Fiqh“ besagt zunächst „Überle-

gung“ und wurde später gebraucht für das, was man annähernd unter „kanonischem Recht“ 

                                                 
110 Antes, Ethik; S. 64 
111 Šams ad-DÐn, IºtihÁd; S. 13. BiqÁÝÐ, IºtihÁd; S. 45. Durrini, Grundzüge, 1.Teil; S. 13. Farfur, Methode, 1.Teil; 
S. 35 
112 Watt, Kurze; S. 84 
113 Der islamische Fiqh ist in zwei Teile aufgeteilt: der religiöse Teil „ÝIbÁdah“, bei dem der Mensch seinen 
religiösen Angelegenheiten nachkommt; der praktische Teil „MuÝÁmalÁt“, der die Grundlagen beinhaltet, die das 
Leben der Menschen untereinander regeln. 
114 ÝÀlÐyah, Einführung; S. 13 
115 Die politische, gesellschaftliche und religiöse Entwicklung der Islamgemeinde konfrontierte die Muslime 
recht bald mit Problemen, die im Koran weder gelöst noch angesprochen worden waren. Man musste sich für das 
Verhalten des Propheten MuÎammad interessieren. Dieses Verhalten heißt „Sunná“ (Antes, Islam; S. 25). 
116 ÝÀlÐyah, Rechtsvergleich; S. 14 
117 Fuchs, Araber; S. 20. 
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versteht118. Die Scharia beinhaltet alle Grundlagen, welche im Koran, in der Sunna und nach 

IºmÁÝ mit anderen Quellen des islamischen Rechts zu finden sind. 

Fiqh ist die Wissenschaft, die die Grundlagen der obigen Quellen entdeckt119. Die Hauptauf-

gabe des islamischen Fiqh ist es, aus den Versen des Koran und der Sunna Gesetze abzulei-

ten und Regeln aufzustellen120. Das kann nur gelingen, wenn ein Muºtahid den Weisungen 

seines  ImÁms folgt121. 

Es ist festzustellen, dass der islamische Fiqh gleichzeitig ein IºtihÁd ist122. Das Wort „Iºti-

hÁd“ bedeutet ursprünglich „sich anstrengen“123. Im modernen Umgangsarabisch bedeutet es 

heute u. a. „Fleiß“124. 

Die islamische Scharia stützt sich in ihrem Aufbau auf IºtihÁd und Gehorsam dem Gesetzge-

ber gegenüber (WalÐ al-Amr)125. 

Durch den Tod des Propheten geriet die Existenz des Islams in Gefahr. Wie sollten die neu 

auftretenden Probleme gelöst werden? Einige ÑaÎÁba hatten dieses Problem vorausgesehen. 

Ibn ÝAbbÁs (gest. 690 n. Chr.) berichtete, der zweite Kalif ÝUmar habe den ÑaÎÁba nach der 

Bedeutung eines Verses aus dem Koran befragt. Der Vers lautet: 

 

“ Wenn (über kurz oder lang) die Hilfe Gottes kommt und der (von ihm verheiße-

ne) Erfolg (sich einstellt)“126. 

 

Einige ÑaÎÁba waren der Überzeugung, Allah meine mit diesem Vers Schlösser und Gärten, 

während Ibn ÝAbbÁs der Meinung war, Allah habe mit diesem Vers den Propheten unterrich-

ten wollen, er habe nicht mehr lange zu leben und solle die Zeit nutzen, um seinen Herrn zu 

lobpreisen und um Vergebung zu bitten. Die Todesnachricht des Propheten kam trotz der vo-

rangegangenen Hinweise überraschend und erschütterte die Gläubigen tief. ÑaÎÁbÐ AbÙ Hu-

raÐrah (gest. 679 n. Chr.) berichtete, der zweite Kalif ÝUmar habe beim Tode des Propheten 

Folgendes gesagt: „Es gibt heuchlerische Männer, die behaupten, dass Muhammad gestorben 

sei. In Wirklichkeit ist er nicht gestorben, sondern, wie MÙsÁ (Moses), zu Allah gegangen. 

Ich schwöre, dass er eines Tages wie MÙsÁ zurückkommen und die Hände von solchen Män-

                                                 
118 Gardet, Islam; S. 70 
119 QaradÁwÐ, Einführung; S. 21 
120 ËudarÐ, Grundzüge; S. 19 
121 ZuhaÐr, Grundzüge; S. 9 
122 DurrÐnÐ, Grundzüge, 1.Teil; S. 15 
123 BiqÁÝÐ, IºtihÁd; S. 21. Josef, IºtihÁd; S. 15. Susuh, Studien; S. 11- 12 
124 Kalisch, Vernunft; S. 2. ÞAbu Zuhrah, Grundzüge; S. 105. 
125 RiÃÁ, Auslegung, 6.Teil; S. 420. 
126 Koran, 110/ 1 
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nern abtrennen wird“127. Der erste Kalif AbÙ Bakr konnte sich besser beherrschen. Er sagte: 

“Wer von euch Muhammad anbetet, für den ist Muhammad gestorben. Wer aber an Allah 

glaubt, für den bleibt Allah für alle Zeiten bestehen. Nach diesem Ausspruch trug AbÙ Bakr 

den folgenden Vers aus dem Koran vor: 

 

„Und Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon (verschiedene ande-

re) Gesandte gegeben. Werdet ihr denn (etwa) eine Kehrtwendung vollziehen, 

wenn er (eines friedlichen Todes) stirbt oder (im Kampf) getötet wird? Wer 

kehrtmacht, wird (damit) Gott keinen Schaden zufügen. Aber Gott wird (es) denen 

vergelten, die (ihm) dankbar sind“128.   

 

Nach IºtihÁd gab und gibt es bis heute viele islamische Richtungen, die unterschiedliche An-

sichten zu ein und derselben Frage haben. Alle islamischen Rechtsschulen erkannten IºtihÁd 

an, da die neuen Rechts- und Religionsfragen ohne IºtihÁd keine Lösung finden können. Iºti-

hÁd hat sein Fundament im Koran und in der Sunna, womit seine Gültigkeit unanfechtbar ist. 

Zur Anerkennung eines RaÞÐ gibt es viele unterschiedliche Ansichten. RaÞÐ, welche sich nicht 

auf die Vernunft stützen und gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Für den islamischen Wissen-

schaftler ist dieses bedeutungslos, da IºtihÁd eigene Meinungsbildung ist. Das Wort IºtihÁd 

ist vom arabischen Verbum Iºtahada abgeleitet, was soviel wie „sich bemühen“  „sich an-

strengen“ bedeutet 129. RaÞÐ lautet in der arabischen Sprache „Vernunft“ (ÝAql), Nachdenken 

und Erwägung130. RaÞÐ ist eine Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Meinungen zu 

wählen: 

 

„Ihr hattet ein Zeichen an zwei Scharen, die (im Kampf) aufeinandertrafen: eine 

Schar, die um Gottes willen kämpfte, und eine andere, ungläubige, die sie (d.h. die 

Gläubigen) nach dem Augenschein für zweimal so viel ansahen wie sie (selber wa-

ren, während sie in Wirklichkeit zahlenmäßig noch stärker waren). Gott stärkt mit 

seiner Hilfe, wen er will. Das ist ein Grund zum Nachdenken für diejenigen, die 

Einsicht haben“131. 

 

                                                 
127 TÁğÁ, MadÁhib; 35 
128 Koran, 3/ 144 
129 Said, Theorie; S. 67. 
130 ÕaqafÐ, Gründe; S. 67 
131 Koran, 3/ 13 
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RaÞÐ drückt im Sprachgebrauch der islamischen Rechtswissenschaftler etwas Spezifisches aus, 

wo hingegen IºtihÁd eher offiziell Anwendung findet. Bei den Fällen, in denen den primären 

und sekundären Quellen des Rechts keine Richtlinie entnommen werden kann, ist der Rechts-

gelehrte verpflichtet, sich ein eigenes Urteil zu bilden, wobei er sich an die Glaubensregeln, 

die sittlichen Normen und die rechtlichen Bestimmungen hält, die ihm die Quellen des Islam 

und die übrigen Quellen vorgeben132. 

FatwÁ (Rechtsgutachten) ist die Antwort auf eine Frage oder die Urteilsverkündung nach ei-

ner Regel, unabhängig davon, ob sie privater oder offizieller Art ist133. Die Gutachten eines 

MuftÐ sind nicht zwingend verbindlich134. Im Gegensatz dazu sind die Urteile eines Richters 

zwingend und vollstreckbar135. So ist dem MuftÐ der theoretische Teil der Scharia zugeordnet 

und dem Richter der praktische Teil der Scharia. 

FatÁwÁ (plural des Wortes FatwÁ) spielten nicht nur bei der Entstehung des islamischen 

Rechts eine wichtige Rolle, sondern sind von ganz erheblicher Bedeutung für dessen Weiter-

entwicklung und die Lösung neu auftretender Sachverhalte136. Während der MuftÐ allein für 

Grundsatzurteile zuständig ist, liegt die konkrete Rechtsprechung beim Richter (Kadi), der an 

theologischen Hochschulen ausgebildet wurde, im Laufe einer fortschreitenden Zurückdrän-

gung der Scharia137.  

 

E. Die islamischen Rechtsschulen 

In Weiterentwicklungen der islamischen Rechtswissenschaft kam es in der Anwendung zu 

zwei Ergebnissen, welche auch in der heutigen Zeit noch bedeutsam sind: 

a) Im 8./9. Jh. n. Chr. entstanden vier unterschiedlich offene Rechtsschulen. Sie bestimmen 

bis heute in weitem Maße die Einstellung der einzelnen sunnitischen Staaten bezüglich ihrer 

Haltung (ca. 90% aller Muslime sind Sunniten). 

b) Der islamische Verhaltenkodex ist in allen Rechtsschulen stets ausführlich beschrieben 

worden, wobei jeder einzelne von ihnen in den Handbüchern zwischen den 8.- 11. Jh. n. Chr. 

entwickelt worden war. Es bestand die Überzeugung, dass hiermit zukünftig für alle vorstell-

baren Fragen und Probleme eine gültige islamische Antwort gefunden worden sei. Weitere 

Überlegungen und Forschungen seien nicht mehr vonnöten, sondern es müsse nur das bisher 

                                                 
132 Bihl, Historisches; S. 38. 
133 ÝUmarÐ; IºtihÁd; S. 44 
134 MuftÐ ist jemand, der durch ein juristisches Grundsatzurteil den Fall generell löst (Antes, Islam; S. 26).   
135 HomsÐ, FatÁwÁ; S. 5. 
136 Ebert, Beiträge; S. 11 
137 Sie sind durch Richter ersetzt worden, die an juristischen Fakultäten europäischen Stils ausgebildet sind und 
nach europäischem Recht urteilen, es sei denn der Fall ist eine familienrechtliche Frage, die unbedingt nach 
islamischem Recht gelöst werden muss. 
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Erreichte ohne Abänderungen für die Zukunft weitergegeben werden, d. h. kurz gesagt das 

„Schließen des Tores der persönlichen Rechtsfindungen“. Das führte auch zum allmählichen 

Erstarren der islamischen Rechtswissenschaft auf dem mittelalterlichen Stand138.  

Nach dem Tod des Propheten Muhammad 632, geriet die junge Islamgemeinde in eine 

schwerwiegende Krise, weil dieser keinerlei Anweisungen für den Fall seines Ablebens hin-

terlassen hatte139. Seine beiden Hauptstellvertreter, AbÙ Bakr und ÝUmar, trafen mit den füh-

renden Männern der AnÒar (den Muslimen von Medina) zusammen und kamen überein, AbÙ 

Bakr als Muhammads Kalifen oder Nachfolger zu akzeptieren140. 

Muhammads Stellung hatte auf seiner prophetischen Sendung beruht. Es war zweifelhaft, ob 

ihm ein weiterer Prophet, also ein inspirierter Vermittler der göttlichen Offenbarung, nachfol-

gen würde141. 

Der Zerfall des islamischen Rechts in verschiedene Schulen geht bis auf die Zeit der Wahl- 

Kalifen (632- 661 n. Chr.) zurück, wobei sich der Islam unter anderem in Ägypten, Persien 

und im Irak ausbreitete. Die Schiiten sind Anhänger der Partei ÝAlÐs. Sie machen etwa sieben 

Prozent der muslimischen Gesamtbevölkerung aus. Die meisten von ihnen sind im Iran ansäs-

sig. 

Unter ImÁm ÝAlÐ, dem letzten der vier Wahl- Kalifen, Vetter und Schwiegersohn des Prophe-

ten, blieb die Frage der Nachfolge Muhammads weiterhin offen. 

Der Hauptstrom des Islams spaltete sich in zwei Richtungen: in Schiiten und Sunniten142. Die 

Sunniten bildeten die größere Gruppe im Islam. Ihr Name ist von “Sunna“ abgeleitet, was 

soviel bedeutet wie Tradition, Überlieferung. All dies bezieht sich nur auf die Überlieferun-

gen des Propheten143. Nach dem Ableben des ersten ËalÐfah AbÙ Bakr, folgte der zweite ËalÐ-

fah ÝUmar, welcher von den ÑÁÎÁba, den ständigen Begleitern des Propheten ernannt wurde. 

Dieser war ständig von den ÑÁÎÁba umgeben, die ihn zu beraten hatten. Sollte Kalif ÝUmar für 

eine Frage keine Lösung finden, so mussten die ÑÁÎÁba bei ihm bleiben und durften Medina 

nicht verlassen. 

Auf die Ermordung des dritten Kalif ÞU×mÁn ibnÝAffÁn, folgte der vierte Kalif ÝAlÐ. Daraus 

ergaben sich große Probleme, da die Ermordung des dritten Kalif ungeklärt blieb144. Als Folge 

kam es zu einer Spaltung unter den Muslimen, woraus sich verschiedene islamische Rechts-

schulen entwickelten, z. B. ËÁriÊÐten, ZaÐdÐten und Imamiten (Zwölfschiiten). Das Ineinan-
                                                 
138 Antes, Ethik; S. 65 
139 Antes, Islam; S. 24 
140 Schröder, Religionen; S. 142. Ëin, Auswirkung; S. 35-36. 
141 Rotter, Welten; S. 39. Ibn TaÐmÐyah, Minhağ, 2. Teil; S. 3 
142 Pauli, Islamisches; S. 6. Fischer, Islam; S. 49 
143 Wilhelm, Arabismus; S. 41 
144 Khan, MuÎammad; S. 74 
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derflechten von religiösem Ideal und Machtpolitik führte schon zu Zeiten der ersten Kalifen 

zur Spaltung unter den Muslimen. Die Uneinigkeit über die Nachfolge des Kalif ÝUmar ließ 

die Einheit zerbrechen. Die Anhänger ÝAlÐs, eines Vetters des Propheten, verdanken ihre spä-

tere Konfessionsbezeichnung als Schia dieser Spaltung145. 

 

Die aus der Generation der ersten islamischen Rechts- und Religionswissenschaftler kom-

menden Nachfolger der ÑaÎÁba folgten den Anweisungen ihrer Lehrer. Zuweilen vertraten die 

Nachfolger der ÑaÎÁba eigene Anschauungen und entwickelten Lösungen für anstehende Fra-

gen, welche weder im Koran noch in der Sunna zu finden sind. 

IºtihÁd wird nur herangezogen, wenn im Koran, in der Sunna oder in den Aussagen der Ña-

ÎÁba keine Regelungen getroffen wurden. Einige Nachfolger der ÑaÎÁba folgten in diesen 

Fällen Entscheidungen der ÑaÎÁba, sofern es im Koran oder Sunna keine Lösung für gewisse 

Fragen gab146. Doch die Nachfolger der ÑaÎÁba trafen häufiger andersartige Entscheidungen, 

als die ÑaÎÁba selbst. Die Differenzen vergrößerten sich von der Ermordung des dritten Kalif 

ÞU×mÁn ibn ÝAffÁn an bis zu al- ÍusaÐn ibn ÝAlÐ Ermordung und den folgenden Revolutionen 

unter den Schiiten. 

Schließlich spalteten sich die Muslime wegen ihrer grundsätzlichen Auffassung untereinander 

und jede Gruppe erklärte die andere für Abweichler vom rechten Glauben. 

Aufgrund dieser Situation traf der Kalif ÝUmar ibn Abd al- ÝAzÐz (der fünfte Kalif des Islams, 

gest. 723 n. Chr.) einen Entschluss, um die gegensätzlichen Gruppen wieder zusammenzu-

bringen. Die Hadithen des Propheten Muhammad sollten in einem Buch zusammengefasst 

werden147, worin vieles aus der Zeit des fünften Kalif von Muhammad aufgenommen wurde 

und zwar das, was er angeblich gesagt hatte, welches jedoch wohl nicht immer ganz der 

Wahrheit entsprach. 

Nach dieser Phase folgte ImÁm Áš-ŠafiÝÐ, der Schüler des ImÁm MÁlik (Gründer der Malikiti-

schen Lehre), darauf die Schüler von ImÁm AbÙ ÍanÐfah (Gründer der Hanafitischen-Lehre) 

und später die Anhänger von ImÁm ÞAÎmad ibn Íanbal (Gründer der Hanbalitischen-

Lehre)148. 

  

 

 

                                                 
145 Rauscher, Islamisches; S. 2 
146 ÞAbu Zuhrah, Geschichte; S. 246- 247 
147 TÁğÁ, MadÁhib; S. 67 
148 Bonny, JihÁd; S. 23 
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Zweiter Teil 

Religion und Recht 
 

A. Einführung 

Soll der Islam richtig verstanden werden, muss man davon ausgehen, dass es sich bei dieser 

Religion nicht nur um eine Anzahl von Glaubenssätzen handelt, deren Wahrheit nicht anzu-

zweifeln gilt, sondern dass der Islam den ganzen Menschen betrifft. Die Muslime haben im-

mer wieder betont, dass dieser Anspruch der Religion tatsächlich alle Bereiche des menschli-

chen Lebens bis hin zu den Einzelheiten erfasst und prägt. Vornehmlich aber haben sie es in 

der Neuzeit als Antwort auf den immer stärker um sich greifenden westlichen Lebensstil in 

den traditionell islamischen Ländern deutlich hervorgehoben. NiÛÁm ist heute der Fachaus-

druck, um diesen Totalanspruch der islamischen Ordnung im Sinne eines allumfassenden Sys-

tems auszudrücken. Es ist die Ordnung, die für alle Lebenslagen die Antwort des idealen is-

lamischen Verhaltens bereithält und dadurch den Maßstab für das richtige Verhalten des Men-

schen setzt149.  

Der Islam unterscheidet nicht zwischen Religion und Recht, da er gleichzeitig ein gesamtes 

Gesetz für die Menschheit ist. Das Leben der Araber auf der halbarabischen Insel war in vor-

islamischer Zeit ein einfaches Leben und die Araber waren sehr arm und unwissend. Im Ge-

gensatz dazu war das Leben in den Städten wie Mekka moderner und es gab eine Art von Ge-

setz, das alle Handlungen regelte150. Zur damaligen Zeit kam der Islam als gesamtes Gesetz, 

um die Gerechtigkeit und das Wohl der Menschen zu verwirklichen: 

 

„Und wir haben dich nur deshalb (mit der Offenbarung) gesandt, um den 

Menschen in aller Welt Barmherzigkeit zu erweisen“151. 

„Gesandte (die) als Verkünder froher Botschaft und als Warner (kamen), 

damit die Menschen, nachdem sie aufgetreten waren, keinen Beweisgrund 

gegen Gott haben sollten (indem sie behaupten könnten, von nichts zu wis-

sen). Gott ist gewaltig und weise“152. 

„(denen) die dem Gesandten, dem heidnischen Propheten, folgen, den sie bei 

sich in der Thora und im Evangelium verzeichnet finden, und der ihnen ge-

bietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, die guten Dinge für er-
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laubt und die schlechten für verboten erklärt und ihre drückende Verpflich-

tung und die Fesseln, die auf ihnen lagen, abnimmt. Denen nun, die an ihn 

glauben, ihm Hilfe und Beistand leisten und dem Licht folgen, das mit ihm 

herabgesandt worden ist, wird es wohl ergehen“153. 

 

Die Hauptaufgabe des islamischen Rechts-, Staats- und des Sozialsystems ist, der islamischen 

Gemeinde Ordnung und Gerechtigkeit zu verleihen154. 

Der Islam ist die Quelle des Rechts und des Lebensverhältnisses in der islamischen Gemein-

de155. 

Die Scharia ist eine Sammlung aller Gebote Allahs, die der gläubige Muslim einzuhalten hat. 

Dazu gehören sowohl die Vorschriften, welche die Gebräuche betreffen, als auch die Rechts-

regeln. Die Scharia teilt die Rechtsakte wie auch alles menschliche Tun in fünf Arten ein: 

- gebotene Handlungen, die den Menschen als Verpflichtung auferlegt werden. Wer Gottes 

Gesetzen folgt, und diese Handlungen verrichtet, wird belohnt. Wer diese Pflicht verletzt, 

muss Gottes Strafe fürchten156. Zu diesen Handlungen ist der Muslim verpflichtet (FarÃ), wie 

etwa die fünf religiösen Hauptpflichten des Islam (Glaubensbekenntnis, Gebet, Almosensteu-

er, Pilgerfahrt und Fasten). Wer Gottes Gebote erfüllt, wird von ihm belohnt, bei einer Unter-

lassung aber bestraft,  

- bei gut befundenen Handlungen (MandÙb) werden die belohnt, bei Unterlassung jedoch 

nicht bestraft, wie z. B. zusätzliche Gebete, 

- drittens die Kategorie des Erlaubten (MubÁÎ), wie das Fliegen in einem Flugzeug, wobei 

weder Belohnung noch Strafe zu erwarten ist, 

- viertens unerwünschte Handlungen (Mukrah), die missbilligt, aber nicht strafbar sind, z. B. 

ein Mann lässt sich von seiner Frau während ihrer Menstruation einseitig scheiden, 

- fünftens das Verbotene (MuÎarram) ist strafbares Tun, wie z. B. Wein trinken, Losspiel, 

Schwachsinnigen Geld in die Hand geben, Vermögen von Waisen verschwenden und weitere 

verbotene Dinge157: 

 

„Ihr Gläubigen! Wein, das Losspiel, Opfersteine und Lospfeile sind (ein 

wahrer) Gräuel und des Satans Werk. Meidet es! Vielleicht wird es euch 

(dann) wohl ergehen. 
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Der Satan will (ja) durch Wein und das Losspiel nur Feindschaft und Hass 

zwischen euch aufkommen lassen und euch vom Gedenken Gottes und vom 

Gebet abhalten. Wollt ihr denn nicht (damit) aufhören?“158. 

„Und gebt nicht euer Geld, das Gott euch zum Unterhalt bestimmt hat, den 

Schwachsinnigen (in die Hand)! Beschafft ihnen (vielmehr) damit Unterhalt 

und Kleidung! Und sprecht ihnen freundlich zu!“159. 

„Und bringt euch nicht untereinander in betrügerischer Weise um euer Ver-

mögen, und wendet euch damit nicht zu dem Zweck, die Leute in sündhafter 

Weise um einen Teil ihres Vermögens zu bringen, an die Richter, wo ihr 

doch wisst (dass ihr damit Unrecht tut)!“160. 

„Und prüft die Waisen (ob sie reif genug sind)! Wenn sie schließlich das 

Heiratsalter erreicht haben und ihr an ihnen feststellt, dass sie (in Geldsa-

chen) verständig sind, dann händigt ihnen ihr Vermögen aus! Und zehrt es 

nicht verschwenderisch und voreilig auf (in der Erwartung), dass sie groß 

werden (und ihr dann nicht mehr darüber verfügen könnt)! Wer reich ist, soll 

sich enthalten (etwas von dem ihm anvertrauten Vermögen der Waisen zu 

verbrauchen). Wer arm ist, soll (nur) in rechtlicher Weise (davon) zehren. 

Und wenn ihr ihnen ihr Vermögen aushändigt, dann lasst es bezeugen! Gott 

rechnet (streng) genug ab“161. 

„Diejenigen, die Zins nehmen (w. verzehren), werden (dereinst) nicht anders 

dastehen als wie einer, der vom Satan erfasst und geschlagen ist (so dass er 

sich nicht mehr aufrecht halten kann). Dies (wird ihre Strafe) dafür (sein), 

dass sie sagen: 'Kaufgeschäft und Zinsleihe sind ein und dasselbe.' Aber Gott 

hat (nun einmal) das Kaufgeschäft erlaubt und die Zinsleihe verboten. Und 

wenn zu einem eine Ermahnung von seinem Herrn kommt (wie z.B. die, das 

Zinsnehmen zu unterlassen) und er dann aufhört (zu tun, was ihm verboten 

wurde), so sei ihm (belassen), was bereits geschehen ist! Und die (letzte) 

Entscheidung über ihn steht bei Gott. Diejenigen aber, die es (künftig) wie-

der tun, werden Insassen des Höllenfeuers sein und (ewig) darin weilen. 
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Gott lässt den Zins (des Wucherers) dahinschwinden, aber er verzinst die 

Almosen (mit himmlischem Lohn). Gott liebt keinen, der gänzlich ungläubig 

und ein Sünder ist“162. 

„Und gedenket der Gnade, die Gott euch erwiesen, und der Verpflichtung, 

die er euch auferlegt hat, (damals) als ihr sagtet: 'Wir hören und gehorchen'! 

Und fürchtet Gott! Gott weiß Bescheid über das, was die Menschen in ihrem 

Innern (an Gedanken und Gesinnungen) hegen. 

Ihr Gläubigen! Steht (wenn ihr Zeugnis ablegt) Gott gegenüber als Zeugen 

für die Gerechtigkeit ein! Und der Hass, den ihr gegen (gewisse) Leute hegt, 

soll euch ja nicht dazu bringen (?), dass ihr nicht gerecht seid. Seid gerecht! 

Das entspricht eher der Gottesfurcht. Und fürchtet Gott! Er ist wohl darüber 

unterrichtet, was ihr tut. 

Gott hat denen, die glauben und tun, was recht ist, versprochen, dass ihnen 

(dereinst) Vergebung und gewaltiger Lohn zuteil wird“163. 

 

Die Bewertung einer Lösungsmöglichkeit einer Frage hängt von den Umständen des Einzel-

falls ab und kann von Schule zu Schule unterschiedlich sein164. 

Hierfür müssen die Quellen der islamischen Scharia herangezogen werden, um verständlich 

zu machen, wie die islamischen Rechtswissenschaftler zu vielen Entscheidungen gekommen 

sind. 

 

Bei den Quellen des islamischen Rechtes sind zwei Arten zu unterscheiden: 

- die erste Art ist ursprünglich und souverän in der Scharia, z. B. der Koran und die Sun-

na165. 

- die zweite Art ist von der ersten Art abhängig. z. B. IºmÁÝ, QiyÁs, IstiÎsÁn etc166. 

Der Koran und die Sunna tragen ihren Beweis in sich selbst. Was dort ausgesagt wird, ist 

Gesetz. 
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B. Der Koran  

Der Koran, das heilige Buch der Muslime, ist aufgeteilt in 114 Suren, d. h. in Textabschnitten 

von unterschiedlicher Länge. Es sind die Offenbarungen, die der Prophet Muhammad in der 

Zeit zwischen 610 und 632 n. Chr. in arabischer Sprache vorgetragen hat. Diese Texte sind 

nach islamischer Überzeugung von Gott allein in der uns vorliegenden arabischen Sprachform 

niedergelegt worden und wurden von Muhammad lediglich vorgetragen167. 

Der Koran168 ist das Buch des Islams169; dieses Buch nimmt bei ihnen den gleichen Rang ein, 

wie Altes und Neues Testament bei den zeitlich vorangegangenen monotheistischen eingott-

gläubigen Religionen: Judentum und Christentum. 

Die Uroffenbarung wird auch die „wohlverwahrte Tafel“ genannt, eine Bezeichnung, die nahe 

legt, dass sie vor Verfälschungen geschützt ist170. 

Das Wort Koran bedeutet in der arabischen Hochsprache „das oft zu lesende171“ Buch, wel-

ches sich auf die hebräische Wurzel „qaraÞa“ zurückführen lässt172. Der Koran ist die erste 

Quelle des islamischen Rechts173. Der Koran ist nach Auffassung Muhammads nicht überra-

schend gekommen. Er ist der Auszug einer himmlischen Schrift, der „Mutter des Buches“174. 

Der Koran beinhaltet die Worte Allahs, welche von Allah durch ÉibrÐl (Gabriel), einen En-

gel, in Muhammads Herz gegeben wurden175. Muhammad hat Allahs Worte in arabischer 

Sprache empfangen176, was für Muhammad ein Beweis dafür ist, dass dieses Buch Allahs 

Werk ist und nicht von Menschen geschaffen wurde177. Die Offenbarung des Korans begann 

im Fastenmonat (RamaÃÁn)178. 

Immer, wenn Muhammad die SÙren empfing, ließ er sie von anderen Personen auswendig 

lernen. Der Koran beginnt mit der al- FÁtiÎah- SÙra und endet mit der an- NÁs- SÙra. Der 

Koran wurde erstmalig von Muhammads Nachfolger, dem ersten Kalif AbÙ Bakr (gest. 635 

n. Chr.), als Buch zusammengefasst, obwohl Muhammad dies nicht bestimmt hatte. Doch 

sowohl AbÙ Bakr, als auch der zweite Kalif ÝUmar (gest. 645 n. Chr.) konnten den Jungen 

ZaÐd ibn ÕÁbit (gest. 667 n. Chr.) überreden, den Koran schriftlich niederzulegen, da er hier-

für die Fähigkeit besaß. Kalif Abu Bakr beschloss, dass eine Reinschrift des Textes in Form 
                                                 
167 Antes, Ethik; S. 60 
168 ÞÀbÙ KÁÛim, Drwzin; S. 64. QaradÁwÐ, Einführung; S. 35. ÞAbÙ Zuhrah, Ibn Íanbal; S. 191. 
169 El- Baradie, Gottes; S. 23. Salem, Islam; S. 32 
170 Forward, MuÎammad; S. 56. 
171 Lutherische, Islam; S. 21. 
172 Winter, Heilige; S. 5. Öztürk, Fragen; S. 85 
173 ZarqÁ, Einführung, 2. Teil; S. 75-76. Breuer, Familienleben; S. 9 
174 TurkÐ, Gründe; S. 73 
175 Šaqfah, Grundlage; S. 14 
176 Heine, Islam; S. 36 
177 WazÐr, Al- MuÒaffÁ; S. 128 
178 Ibn HišÁm, Leben, 1.Teil; S. 239 
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eines Buches (MuÒÎaf) herausgegeben werden müsste, da viele Männer, die den Koran aus-

wendig gelernt hatten, während eines Kreuzzuges verstorben waren179. 

Der Koran wurde erst später aufgeschrieben; unter ÞU×mÁn (gest. 657 n. Chr.), dem dritten 

Wahl-Kalifen, entstand die noch heute verbreitete Fassung180. 

Der Koran, „Mutter des Buches“, befindet sich in den Händen Allahs. Der Koran ist auf ei-

ner wohlverwahrten Tafel niedergeschrieben, ebenso auf Pergament und auf besonderen Blät-

tern. Edle und fromme Schreiber haben ihn dort festgehalten, und nur reine Wesen dürfen sie 

berühren181. 

Der Koran ist mehr als ein mündlich überliefertes und deshalb leicht veränderbares Wort 

anzusehen: Er ist das ein für allemal niedergelegte und deshalb nicht mehr nachträglich zu 

verändernde schriftliche Wort; insofern ist er der Bibel ähnlich182. 

Der Koran ist bis in unsere heutige Zeit unverändert geblieben. Niemand soll ihn verändern 

können: 

„Wir haben die Mahnung hinabgesandt. Und wir geben auf sie acht“183. 

 

Der Koran kam zu uns aufeinanderfolgend, und er ist durch Allah geschützt184. 

Der Koran  enthält 114 Abschnitte (SÙren) mit 6342 Versen (ÀyÁt)185, welche Muhammad 

nach und nach eingegeben wurden. Das geschah immer dann, wenn es galt, Probleme und 

Bedürfnisse zu lösen und Ereignisse zu behandeln186. 

Die erste Offenbarung des Korans, die IqrÞÁ– SÙra empfing Muhammad mit 41 Jahren am 

siebzehnten RamaÃÁn (Fastenmonat)187. 

 

Die letzten Worte Allahs für den Koran lauten: 

 

„Und macht euch darauf gefasst, einen Tag zu erleben, an dem ihr (zum Ge-

richt) zu Gott zurückgebracht werdet, worauf jedem voll heimgezahlt wird, 
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was er (im Erdenleben) begangen hat! Und ihnen (d.h. den Menschen, die 

vor dem Gericht stehen) wird (dabei) nicht Unrecht getan„188. 

 

Obwohl der Koran von Allah in Teilen herabgesandt wurde, bestimmte Allah, wie die Teile 

aneinander gefügt werden sollten. 

Der Engel ÉibrÐl hat Muhammad angewiesen, wo und wie er die SÙren und die Verse  ein-

fügen sollte. 

Der Koran schließt alle Grundlagen ein, die das Leben der Menschen regeln. Diese Grundla-

gen sind entweder religiöser oder praktischer Art. Sie regeln unseren heutigen Tag189. 

Beispiele dafür sind die Folgenden: 

- das Familienrecht: Der Koran behandelt die Eheschließung, Abstammung, Ehescheidung, 

Unterhalt, Erbschaft und alles andere, was mit dem Familienrecht zu tun hat, 

- das Schuldrecht: Kauf, Miete, Verträge, Gesellschaften, usw., 

- das Strafrecht: Todesstrafe (QiÒÁÒ) und andere Arten von Bußen und Strafen, 

- das Prozessrecht: Richter (Kadi), Zeugen, Verhandlungen usw., 

- die Verfassungslehre: der Koran machte bekannt, wie die Bürger sich gegenüber dem Kalif 

verhalten sollten und wie die Regierung ihre Aufgaben fortsetzen konnte, 

- die Ökonomie, Wirtschaft, Finanzen und Sozialleben, 

- das Völkerrecht: Der Koran hat die Grundlagen für Frieden, Krieg und Abkommen festge-

legt190. 

 

C. Die Sunna  

Als Ergänzung und Verdeutlichung für die Vorschriften im Koran dient die Sunna des Pro-

pheten. Sie gilt als prophetisch-autoritative Anordnung und als verpflichtende Vorschrift, da 

sie als von Gott inspiriert angesehen wird. In der islamischen Terminologie versteht man un-

ter Sunna das Vorbild des Propheten, seine Lebensführung, wie sie sich in seinem Aussprü-

chen, Handlungen und Gepflogenheiten sowie dem stillschweigenden Einverständnis mit 

dem, was in seiner Gegenwart gesagt oder getan wurde, darstellte191.   

Die Sunna ist die zweite Quelle des islamischen Rechts192. Quelle des Glaubens, der Ethik 

und des Rechts ist neben dem Koran auch das lebendige Vorbild des Propheten, seine „Sun-

na“193, also seine Lebensführung, Aussprüche und Handlungen194. 
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Der Begriff ÍadÐÔ, auch die Sunna bezeichnet die vielfältigste Literatur der muslimischen 

Gemeinschaft, tausende kurzer Erzählungen über das Handeln und die Aussagen Muhammad 

- und auch eines seiner Zeitgenossen oder einer Zeitgenossin sammelt, von denen allerdings 

auch jede einzelne als ÍadÐÔ bezeichnet wird195. 

Koran und ÍadÐÔ bilden die Grundlagen der Rechtsprechung im Islam196. Denn im Gegensatz 

zu anderen Religionen trennt der Islam nicht die göttliche von der weltlichen Gesetzgebung; 

das Verhältnis zu Gott und das zu den Mitmenschen sind durch die gleichen Regeln be-

stimmt197. 

Das ÍadÐÔ enthält folgende Kategorien von Überlieferungen: - die Aussprüche Muhammad, 

seine Anweisungen, die Verordnungen, die er erlassen hat, die Feststellungen, die er getroffen 

hat, seine Wertungen und Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen; - sein Verhalten, seine 

Handlungsweise, seine Art, die religiösen Pflichten zu erfüllen, seine praktische Haltung bei 

der Anwendung bestimmter Richtlinien; - seine Haltung gegenüber dem, was seine Gemeinde 

tat, soweit er es geduldet, gebilligt oder gar empfohlen hat bzw. soweit er es getadelt, missbil-

ligt oder gar verboten hat198. 

Die Sunna bedeutet in der arabischen Hochsprache Gewohnheit und Methode199, gleich ob 

diese positiven oder negativen Charakters ist200. Die Sunna hat im Sprachgebrauch die über-

lieferten Taten201, Aussagen und stillschweigenden Billigungen des Propheten Muhammad 

zum Inhalt202. Sunna ist in ihrem engeren Sinne die Tradition der Handlungen des Propheten 

auf der Grundlage des Korans. ÍadÐÔ hingegen ist der Inbegriff der Anweisungen des Prophe-

ten. In den beiden ersten Jahrhunderten islamischer Zeitrechnung ist der Begriff der Sunna 

Wandlungen unterworfen203. 

ÍadÐÔ des Propheten heißt im islamischen Sprachgebrauch das „ehrliche ÍadÐÔ“ (al- ÍadÐÔ Áš- 

ŠarÐf)204. 

Jedes ÍadÐÔ besteht aus zwei Teilen, dem IsnÁd, gleichsam einer Quellenangabe, das die Kette 

der Gewährsleute bezeichnet, und dem Matn, dem überlieferten Text. Matn: ÍadÐÔ als eigent-

licher Text. Isnad oder Musnad: Angabe des Überlieferungsweges 205. 
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Mit den ÍadÐÔen hat sich die islamische Rechtslehre eingehend beschäftigt und den Traditi-

onsstoff unter verschiedenen Gesichtspunkten klassifiziert206. 

Die Sunna wurde von Muhammads kluger Witwe ÝAÞišah (gest. 680 n. Chr.) maßgebend 

beeinflusst. 

 

Dieses ergänzende Gewohnheitsrecht, aus mündlicher Überlieferung nach dem Tode des Pro-

pheten entstanden, sicher mit mancher frommen Lüge behaftet, brachte Sicherheit bis in die 

nebensächlichsten Fragen des täglichen Lebens der Gläubigen. Bis ins Letzte hält sich der 

Moslem in seinem Leben an Koran, Sunna und ÍadÐÔ und zeigt vielfach allen dort nicht auf-

geworfenen Fragen gegenüber Interesselosigkeit und Missachtung207. 

Der Prophet hat den ÑaÎÁba während seines Lebens verboten, seine Sunna schriftlich nieder-

zulegen208. Es gibt Hinweise dafür, dass wir uns der Sunna des Propheten Muhammad wie-

der besinnen sollen: 

 

“ (Wir haben sie) mit den klaren Beweisen und den Büchern (gesandt). Und 

wir haben (nunmehr) die Mahnung (d.h. den Koran) zu dir hinabgesandt, 

damit du den Menschen klarmachst, was (früher) zu ihnen hinabgesandt 

worden ist, und damit sie vielleicht nachdenken würden„209. 

“ Ihr Gläubigen! Gehorchet Gott und dem Gesandten und denen unter euch, 

die zu befehlen haben (oder: zuständig sind)! Und wenn ihr über eine Sache 

streitet (und nicht einig werden könnt), dann bringt sie vor Gott und den Ge-

sandten, wenn (anders) ihr an Gott und den jüngsten Tag glaubt! So ist es am 

besten (für euch) und nimmt am ehesten einen guten Ausgang„210. 

“ Aber nein, bei deinem Herrn! Sie sind so lange nicht (wirklich) gläubig, bis 

sie dich zum Schiedsrichter machen über das, was zwischen ihnen umstritten 

ist, und sich hierauf durch die Entscheidung, die du getroffen hast, nicht be-

drückt fühlen, (dir) vielmehr uneingeschränkt beipflichten„211. 

„Was Gott seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte (als Beute) zu-

gewiesen hat, gehört Gott und seinem Gesandten, des weiteren (w. und) den 

Verwandten (w. dem Verwandten), den Waisen, den Armen und dem, der 
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unterwegs ist (oder: dem, der dem Weg (Gottes) gefolgt (und dadurch in Not 

gekommen) ist; w. dem Sohn des Wegs). (Es soll dem Gesandten vorbehal-

ten sein und von ihm verteilt werden) damit es nicht (als zusätzlicher Besitz) 

unter denen von euch umläuft, die (schon) reich sind. Was der Gesandte euch 

nun (aus diesem seinem Verfügungsfonds) gibt, das nehmt an! Aber verzich-

tet auf das, was er euch verwehrt! Und fürchtet Gott! Er verhängt schwere 

Strafen“212. 

„Gehorchet Gott und dem Gesandten und nehmt euch in acht! Wenn ihr euch 

abwendet (und der Aufforderung nicht Folge leistet), müsst ihr wissen, dass 

unser Gesandter nur die Botschaft deutlich auszurichten hat“213. 

 

Die ursprünglichen Gläubigen kennen vier Arten der Sunna: Die Aussagen, Taten, Zustim-

mungen des Propheten und das Verhalten der vier Kalifen und ÑaÎÁba des Propheten214. 

Die neuen zuständigen Rechtswissenschaftler verstehen unter Sunna: Taten, Aussagen, Zu-

stimmungen des Propheten und das, was zu einem ÑaÎÁbÐ oder Anhänger des Propheten 

(TabiÝÐ) hinzugefügt ist215. Von der Gewichtigkeit her besteht die Sunna bei den islamischen 

Rechtsgelehrten aus zwei Teilen216: die aufeinanderfolgende Sunna (MutawÁtirah 217) und die 

ÞÀaÎÁd- Sunna218. Bei der ÍanafÐtischen-Lehre gibt es drei Arten der Sunna: 

- aufeinanderfolgende Sunna (MutawÁtirah), d. h. die Sunna, die von vielen Personen über-

tragen wurde. Niemand zweifelt an, dass diese Personen etwas anderes, als die Wahrheit sa-

gen, 

- bekannte Sunna (Mašhwrah), die von mehr als zwei Personen übertragen wurde, aber von 

weniger Personen, als bei der vorangegangenen Art. Man soll dieser Art folgen, 

- ÞÀaÎÁd- Sunna, die von einer Person zu einer anderen übermittelt wurde, bis die Sunna 

gesammelt worden war. Man sollte dieser Art folgen, es sei denn, es bestehen Zweifel an den 

übertragenen Worten. 

 

Ob ein ÍadÐÔ zunächst nur mündlich oder schon schriftlich festgehalten wurde, ob schon zu 

Lebzeiten des Propheten oder erst später, ist nicht eindeutig zu beantworten219. 

                                                 
212 Koran, 59/ 7 
213 Koran, 5/ 92 
214 TÁğÁ, MadÁhib; S. 98 
215 TurkÐ, Gründe; S. 13 
216 ŠawkÁni, IršÁd al- FuÎwl; S. 41 ff. 
217  TurkÐ, Gründe; S. 81. 
218 ÇazÁlÐ, Al-MustaÒfÁ, 1. Teil; S. 93 
219 Bobzin, MuÎammad; S. 28 
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D. IºmÁÝ ( Einstimmigkeit der Rechtsgelehrten) 

IºmÁÝ ist die dritte Quelle des islamischen Rechts220. Die großen Veränderungen u. a. in den 

gesellschaftlichen, politischen, und wissenschaftlichen Bereichen, die sich nach Muhammads 

Tod einstellten, fanden weder im Koran noch in der Sunna eine Grundlage. 

Zur Muhammads- Zeit durfte es kein IºmÁÝ geben, da die Muslime sich an den Propheten 

wenden mussten, wenn es ein Problem gab221. Die Anhänger zu Muhammads Lebzeiten wa-

ren den von ihm verlangten Weg gefolgt, der im  Koran festgelegt ist. Dieser Weg heißt die „ 

Beratung (ŠÙrah)“222. IºmÁÝ bedeutet in der arabischen Hochsprache „einen Entschluss fas-

sen“ oder „Vereinbarung“223. 

Im muslimisch-religiösen Sprachgebrauch wird das Wort IºmÁÝ nach dem Tod Muhammads 

und in einer begrenzten Zeit als Vereinbarung aller muslimischen Rechts- und Religionsge-

lehrten für eine religiös-rechtliche Entscheidung verwendet224. 

Ein IºmÁÝ kam zustande, weil die MuºtahidÐn (islamische Rechtswissenschaftler) nur in Me-

dina gelebt hatten und die Muslime, welche in anderen Ländern verweilten, mussten ihre 

Bemühungen und eigenen Meinungen äußern, um Probleme lösen zu können225. 

Beweise für die Gültigkeit von IºmÁÝ sind im Koran, in der Sunna und in ÝAql zu finden226. 

 

“Wenn aber einer gegen den Gesandten Opposition treibt (?), nachdem ihm 

die Rechtleitung (durch den Islam) klar geworden ist, und einem anderen 

Weg folgt als dem der Gläubigen, geben wir ihm da Anschluss, wo er An-

schluss gesucht hat (?) (oder: setzen wir über ihn, was er sich zum Freund 

genommen hat?) und lassen ihn in der Hölle schmoren - ein schlimmes En-

de!227. 

 

IºmÁÝ basiert nach sunnitischer Ansicht u. a. auf dem Prophetenwort:“ Im Irrtum wird meine 

Gemeinschaft niemals einstimmig sein“228. 

Der Prophet Muhammad sagte auch“ Was Muslime als gut betrachten, ist auch aus der Sicht 

Gottes gut“229. Ibn Íazm (gest. 1078 n. Chr.) sagt, dass ein IºmÁÝ nur gültig ist, wenn er mit 

dem Koran oder der Sunna übereinstimmt. 
                                                 
220 El- Baradie, Gottes; S. 47. Salem, Islam; S. 35. Said, Theorie; S. 31. ÍanbalÐ, Grundzüge; S. 416 
221 Ëin, Auswirkung; S. 23 
222 Abu Samrah, Beratung; S. 23 ff. 
223 ÑÁliÎ, Systeme; S. 236 
224 Šaqfah, Grundlage; S. 14 
225 BadrÁn, Geschichte; S. 124-125 
226 ÝAql bedeutet Vernunft. Er ist die vierte Quelle des islamischen Rechts bei den Schiiten. 
227Koran; 4/ 115 
228 Pauli, Islamisches; S. 11. Zarqa, Einführung, 1.Teil; S. 77 
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Die ZaÐdÐyah unterscheidet bei IºmÁÝ zwei weitere Arten: offiziell und privat. Offiziell ist, 

wenn alle Muslime übereinstimmen. Privat bedeutet, die vier ImÁms (Plural von ImÁm) sind 

sich einig, da sie vor Fehlern geschützt sind. 

Àš- ŠÐÝah (die Schiiten) erkennet den IºmÁÝ an, wenn ihr ImÁm damit einverstanden ist230. 

 

E. QiyÁs ( Analogieschluss) 

QiyÁs bedeutet sprachlich „Erwägung“231. Im islamischen Sprachgebrauch  wird für eine neu 

eintretende Situation eine vergleichbare in Koran, Sunna, oder IºmÁÝ gesucht, um ein Prob-

lem zu lösen232. 

Nach Koran, Sunna und IºmÁÝ folgt als vierte Stufe QiyÁs 233. Von QiyÁs abgeleitete Ent-

scheidungen sind gültig und kommen zur Anwendung234. Beweise dafür sind in Koran, Sun-

na, IºmÁÝ und ÝAql zu finden235. 

 

“Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind (ge-

meint sind die jüdischen Banu Nadir in Medina) aus ihren Wohnungen ver-

trieben hat, zur ersten (diesseitigen?) Versammlung (an den Ort ihrer Ver-

bannung). (Eine zweite Versammlung wird sie dereinst in die Hölle brin-

gen(?).) Ihr glaubtet nicht, dass sie wegziehen würden. Und sie meinten, ihre 

Befestigungen würden sie vor Gott schützen. Da kam Gott (mit seiner Ge-

walt) über sie, ohne dass sie damit rechneten, und jagte ihnen Schrecken ein, 

worauf sie eigenhändig und mit Hilfe (w. mit den Händen) der Gläubigen ih-

re Häuser zerstörten. Denkt (darüber) nach, (ihr alle) die ihr Einsicht 

habt„236. 

 

Der Koran wendet die gleiche Entscheidung in vielen Fragen an, da diese Fragen ähnlich 

sind: 

 

“Sind sie denn nicht im Land umhergezogen, so dass sie schauen konnten, 

wie das Ende derer war, die vor ihnen lebten? Gott hat die Vernichtung über 

                                                                                                                                                         
229 Falaturi, Beiträge; S. 22 
230 TÁğÁ, MadÁhib; S. 143 
231 El- Baradie, Gottes; S. 50. Salem, Islam; S. 37 
232 ÇazÁlÐ, Al-MustaÒfÁ, 1. Teil; S. 187-189 
233 Said, Theorie; S. 31. ÍanbalÐ, Grundzüge; S. 29 
234 Siehe ŠÐrÁzÐ, Grundzüge; S. 245 
235 ZarqÁ, Einführung, 1.Teil; S. 79 
236 Koran; 59/ 2 
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sie hereinbrechen lassen. Den (zeitgenössischen) Ungläubigen wird es ähn-

lich ergehen„237. 

 

Es gibt viele wichtige Beispiele, bei denen QiyÁs gebraucht und angewendet wird: 

 

“Ihr Gläubigen! Wein, das Losspiel, Opfersteine und Lospfeile sind (ein 

wahrer) Greuel und des Satans Werk. Meidet es! Vielleicht wird es euch 

(dann) wohl ergehen„238. 

 

Da „al-Ëamr“ (eine Art von Wein) ist ein Getränk, das aus Weintrauben gewonnen wird. Mit 

der Zeit kannten die Menschen andere Alkoholarten. Folglich mussten die islamischen 

Rechtsgelehrten eine Lösung finden, um diese Arten zu verbieten. Dieses könnte ohne QiyÁs 

nicht gelingen. Grund für ein generelles Alkoholverbot es der, dass durch berauschende Ge-

tränke die Sinne der Art getrübt werden und somit nicht mehr zwischen richtigem und fal-

schem Verhalten unterschieden werden kann. 
  
Prophet Muhammad sagte: (der seinen Erblasser ermordet, darf ihn nicht beerben). Daraus 

ergibt sich, dass derjenige, der den Testamentgeber ermordet, keinen Anspruch auf das Erbe 

hat (QiyÁs). 

 

- Kauf und Verkauf sind zur Zeit des Gebets am Freitag verboten: 

 

“Ihr Gläubigen! Wenn am Freitag (w. am Tag der Versammlung) zum Gebet 

gerufen wird, dann wendet euch mit Eifer dem Gedenken Gottes zu und lasst 

das Kaufgeschäft (so lange ruhen)! Das ist besser für euch, wenn (anders) ihr 

(richtig zu urteilen) wisst„239. 

 

Nach QiyÁs sind auch, das Pfand, Eheschließung, Handlung, usw. in der genannten Zeit nicht 

erlaubt. 

 

 

 

                                                 
237 Koran; 49/ 10 
238 Koran; 5/  90 
239 Koran; 62/ 9 
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F. IstiÎsÁn (Gut- Denken, Für Gut- Befinden)  

IstiÎsÁn 240 ist eine Quelle des islamischen Rechts241. IstiÎsÁn bedeutet sprachlich“ Gut sein, 

etwas für gut befinden“. Im Sprachgebrauch beinhaltet istiÎsÁn die Änderung einer Entschei-

dung242, da es für sie eine überzeugende und nachweisbar bessere Lösung gibt243. IstiÎsÁn ist 

ein Bestandteil einer Regel. Im Gegensatz dazu ist ein QiyÁs eine vollständige Regel244. 

Hierzu ein Beispiel: Im Islam darf man kein Wasser benutzen, das aus schmutzigen Brunnen 

stammt. Dieses Verbot gilt für das Trinken und für die Waschungen vor den Gebeten (Wu-

ÃÙÞ). Bei Wassermangel gestatten jedoch die Rechtsgelehrten das verunreinigte Wasser zu 

verwenden, falls der Gläubige den Brunnen vorher gesäubert hat245. 
 

Es gibt manche Religions- und Rechtsfragen, bei denen es zwei verschiedene Lösungen nach 

dem QiyÁs gibt. IstiÎsÁn wird als Quelle herangezogen, um die positivere und günstigere Lö-

sung von beiden Möglichkeiten zu finden. 

ImÁm Áš- ŠhafiÝÐ (gest. 826 n. Chr.) hat diese Methode (IstiÎsÁn) nicht akzeptiert, da nach 

seiner Ansicht ein IstiÎsÁn ein neues Gesetz ist, und niemand kann sich nach dem Koran oder 

Sunna als Gesetzgeber erheben, um neue Entscheidungen zu treffen246. 

Allerdinges hat ImÁm Áš-ŠhafiÝÐ erlaubt vom Wasserverkäufer (SaqqÁÞÐn) das Trinkwasser zu 

kaufen, ohne die Wassermenge festzulegen. Diese Entscheidung ist eigentlich ein IstiÎsÁn, 

weil nach islamischem Recht in der Regel nichts verkauft werden darf, falls die verkaufte 

Sache von der Menge her unbestimmt ist. 
Allah bestimmt hierzu, dass ein IstiÎsÁn anzuwenden ist:  

 

“Und folgt dem Besten, was von eurem Herrn (als Offenbarung) zu euch 

herabgesandt worden ist, bevor die Strafe plötzlich über euch kommt, wäh-

rend ihr nichts (Böses) ahnt!„247. 

“(Ihnen) die auf das Wort (der Offenbarung?) hören und dem Besten davon 

folgen. Das sind diejenigen, die Gott rechtgeleitet hat. Sie sind es, die 

Verstand haben„248. 

 
                                                 
240 Said, Theorie; S. 31. ÍanbalÐ, Grundzüge; S. 30 
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244ÞAbu Zuhrah, Grundzüge; S. 251 
245 SalqÐnÐ, Grundzüge; S. 139 
246 TurkÐ, Gründe; S. 126 
247 Koran; 39/ 55 
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¹umhÙr al- FuqahÁÞ verwenden ein IstiÎsÁn als einen legitimen Beweis. 

ŠÁfiÝÐyah, ÚahirÐyah und die ŠÐÝah erkennen ein IstiÎsÁn nicht an. 

ÍanafÐyah wandeten ein IstiÎsÁn an, bis die Rechtsgelehrten seiner Zeit sagten, AbÙ ÍanÐfah 

sei ein Erfinder. 

ImÁm MÁlik behauptete, ein IstiÎsÁn mache 9/10 der Wissenschaft aus. 

ImÁm Áš-ŠhafiÝÐ schrieb ein Buch über die Nichtigkeit des IstiÎsÁn.  

Dieses Buch trägt den Titel (IbÔÁl al-IstiÎsÁn), was mit Nichtigkeit des IstiÎsÁn zu übersetzen 

ist249. 

 

G. IstiÒlÁÎ oder MaÒÁliÎ Mursalah (uneingeschränkte Gültigkeit mancher Interessen)  

MaÒÁliÎ Mursalah (Plural des Wortes MaÒlaÎah) sind eine Quelle des islamischen Rechts250. 

In der Sprache haben MaÒÁliÎ Mursalah die Bedeutung251, etwas für gültig zu erklären252. Im 

religiös-islamischen Sprachgebrauch sind MaÒÁliÎ Mursalah als ein Grundgesetz für die An-

erkennung und ewige Gültigkeit der Interessen der Menschen anzusehen253. Dabei sollen viele 

Vorteile geschaffen werden, bzw. Nachteile abgeschafft werden254. MaÒÁliÎ Mursalah gilten, 

wenn man für eine Frage keine Lösung im Koran, Sunna, IºmÁÝ, IstiÎsÁn oder QiyÁs finden 

kann. Alle Religions- und Rechtsentscheidungen haben ein einziges Ziel, das Interesse der 

Menschen zu verwirklichen und zu schützen, solange dieses Interesse legitim ist. Die Interes-

sen der Menschen ergeben sich jeden Tag neu. Sie entwickeln sich mit der Zeit, deshalb kann 

man nicht sagen, dass alles, was nicht in Koran, Sunna, IºmÁÝ, und QiyÁs zu finden ist, nicht 

erlaubt werden kann255. 

ImÁm al- ÇazalÐ (gest. 1143 n. Chr.) erkennt ein MaÒlaÎah an, wenn sie ausnahmslos allen 

Muslimen dient256. Das notwendige MaÒlaÎah ist immer gewünscht. 

Der erste Anwender dieser Methode war der erste Kalif abu Bakr nach Muhammad, denn er 

ernannte den zweiten Kalif ÝUmar zum Nachfolger, nachdem er bemerkte, dass er selbst 

schwer krank war. Er sammelte die Suren in einem Buch, dem Koran, weil die Muslime nach 

Muhammads Tod kein umfassendes Buch für den Koran hatten. 
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Die islamischen Rechtsgelehrten erkennen diese Quelle für die Geschehen an, die von Koran, 

Sunna, IºmÁÝ, QiyÁs und IstiÎsÁn nicht abgelehnt werden. Die Rechtsgelehrten setzen für die 

Anerkennung dieser Quelle drei Bedingungen voraus: 

 

- das betreffende Interesse muss ÍaqÐqÐyah (wichtig ,echt) sein 

- es muss dem Gemeinwohl (nicht dem Privatinteresse) dienen 

- es darf nicht gegen die Grundlagen von Koran, Sunna und IºmÁÝ verstoßen257. 

Wenn ein QiyÁs gegen ein MaÒlaÎah verstößt, lässt man QiyÁs unberücksichtigt, um Schaden 

zu vermeiden258. 

 

Ein MaÒlaÎah ist kein gesetzlicher Beweis, weil es sich nicht auf das Gesetz stützt259. 

Die Wissenschaftler des schiitischen Fiqh erkennen ein MaÒlaÎah an, wenn sie mit der Ver-

nunft übereinstimmt260. 

Im Koran ist ein Beweis für ein MaÒlaÎah zu finden: 

 

„Und müht euch um Gottes willen ab, wie es sich gehört! Er hat euch er-

wählt. Und er hat euch in der Religion nichts auferlegt, was (euch) bedrückt. 

Die Religion eures Vaters Abraham! Er (d.h. Gott) hat euch Muslime ge-

nannt, (schon) früher und (nunmehr) in diesem (Koran), damit der Gesandte 

Zeuge über euch sei, und ihr über die (anderen) Menschen Zeugen seiet. Ver-

richtet nun das Gebet, gebt die Almosensteuer und haltet an Gott fest! Er ist 

euer Schutzherr. Welch trefflicher Schutzherr und Helfer!“ 261. 

 

Prophet Muhammad sagte: Kein Schaden und keine Schädigung262. ImÁm Abu ÍanÐfah 

(gest. 772 n. Chr.) meinte, ein MaÒlaÎah sei ein Teil von IstiÎsÁn und ÝUrf (Gewohnheits-

recht)263. 

ImÁms MÁlik (gest. 801 n. Chr.) und ÞAhmad (gest. 862 n. Chr.) sind der Ansicht, ein MaÒla-

Îah sei selbst ein Rechtsinstitut. 

ImÁm aš-ŠafiÝÐ (gest. 826 n. Chr.) lässt ein MaÒlaÎah als alleiniges Indiz wie IºmÁÝ und QiyÁs 

nicht gelten. 
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ImÁm ÞAhmad akzeptiert ein MaÒlaÎah, und es ist zu vermuten, dass viele Gutachten der Ña-

ÎÁba sich auf MaÒlaÎah stützten. 

Ibn Íazm von ÚahirÐyah- Rechtsschule lehnte eine MaÒlaÎah ab. 

ZaÐdÐyah billigen eine MaÒlaÎah. Bei ihnen ist eine MaÒlaÎah einem QiyÁs gleichzusetzen. 

ŠÐÝah ImamÐyah (Zwölfschiiten) sind nicht mit einem MaÒlaÎah einverstanden, da bei ihnen 

ein MaÒlaÎah dem Bereich der Vernunft zugeordnet wird. 

 

H. Al-ÝUrf (Gewohnheitsrecht) 

Al-ÝUrf 264 ist eine Quelle des islamischen Rechts265. Al-ÝUrf  ist sprachlich mit Wissen 

gleichzusetzen. Im islamischen Sprachgebrauch hat das Wort „ÝUrf) die Bedeutung von Ge-

wohnheitsrecht, Taten, Aussagen usw., die zweifelsfrei sind, wenn man von ihnen Kenntnis 

erhält. 

Al-ÝUrf kennt zwei Elemente: objektives Element, d. h. die Aussage oder die Tat wiederholt 

sich bei gleichen Voraussetzungen, und subjektives Element, d. h. die Menschen glauben fest, 

dass sie diese Gewohnheitsregel befolgen müssen, da diese Regel der Gerechtigkeit ent-

spricht266. Al-ÝUrf ist eine feste Gewohnheit von Aussagen oder Taten267. Al-ÝUrf und allge-

meine Gebräuche haben die gleiche Bedeutung. Úrf ist entweder für jedermann eines Volkes 

(offiziell) oder nur für einen ausgewählten Teil einer Gruppe, eines Gebietes oder Staates 

(privat) gedacht268. Daneben ist noch das korrekte ÝUrf (ÑaÎÐÎ) zu nennen, welches gegen kei-

ne gültige Regel verstößt und das ungültige ÝUrf (FÁsid), das der gültigen Regel wider-

spricht269. 

Al-ÝUrf hat Gültigkeit, es sei denn, es widerspricht einer Regel der Hauptquellen des islami-

schen Rechts270. Al-ÝUrf aÒ-ÑaÎÐÎ (gültiges ÝUrf) ist ein Beweis für all die Fragen, bei denen 

sich keine Lösung durch Koran, Sunna oder IºmÁÝ finden lassen. Es gibt Beweise für die 

Gültigkeit eines ÝUrf: 

 

- im Koran: 

 

“Übe Nachsicht (?) (w. Halte dich an das Verzeihen?); oder: Nimm den Ü-

berfluss (d.h. was die einzelnen entbehren können, für dich und die Allge-
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meinheit in Anspruch?), gebiete, was recht und billig ist und wende dich von 

den Toren ab!271. 

 

In diesem Vers wird klar zum Ausdruck gebracht, dass man das Gewohnheitsrecht anwenden 

soll, 

- nach der Sunna ist der Beweis das, was Muhammad sagte: (Was die Muslime für gut be-

finden, ist bei Allah gut), 

- nach ÝAql ist der Beweis darin zu finden, dass das, was die Menschen seit Jahren für richtig 

und normal halten, ruhig so bleiben soll, da es für ihre Interessen notwendig ist und Gültigkeit 

besitzt, z. B. die Ehebürtigkeit (al-KafÁÞah) bei der Eheschließung. 

Wenn eine Regel dem öffentlichen System (ordre Public) nicht angehört, kann man stattdes-

sen ein ÝUrf anwenden272. 

¹umhÙr al- FuqahÁÞ erkennen ein ÝUrf nur als Hilfe für den Gesetzgeber an, nicht jedoch als 

ein eigenständiges Gesetz, falls keine andersartige Regelung vorliegt. 

 

ÍanafÐyah wendete ein ÝUrf an, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. 

Auch die MÁlikÐyah und ÍanbalÐyah benutzen ein ÝUrf. 

ImÁm Áš-ŠafiÝÐ hat viele Entscheidungen modifiziert, um die ägyptischen Gewohnheitsrechte 

zu berücksichtigen273. 

Die Rechtsgelehrten der Schiiten erkennen ÝUrf nicht als souverän an. ÝUrf ist bei ihnen ein 

Mittel, um die gesetzliche Fragen zu bearbeiten, z. B. sagt der Gesetzgeber: Es darf weder ein 

Schaden noch eine Schädigung entstehen. In diesem Fall kommt ein ÝUrf zur Anwendung, um 

zu verdeutlichen, was ein Schaden bedeutet, wie er entsteht usw. 

Ein Beispiel für ein Gewohnheitsrecht ist die Anerkennung des Früchteverkaufs, bevor die 

Früchte reif geworden sind. 

 

I. ÑÁÎÁbÐ- Rechtsschule  

Ein ÑaÎÁbÐ war ein ständiger Begleiter Muhammads, der dessen ÍadÐÔ sich in der Form 

weitverbereitete, als die weiteren informierten Personen immer erst die Vorinformanten zu-

rückführten bis hin zum direkten Ausspruch Muhammads. Für Wissenschaftler des ÍadÐÔ ist 
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ein ÑaÎÁbÐ eine Person, welche sich in Muhammads engster Umgebung aufhielt und lebens-

lang ein Muslim blieb, wobei die Länge des gemeinsamen Aufenthalts keine Rolle spielte274. 

Für die Wissenschaftler des ÞUsÙl al-Fiqh muss ein ÑaÎÁbÐ für lange Zeit Muhammads Be-

gleiter sein. Dazu gehören die Nachfolger des Propheten Muhammad (Kalifen), die Frauen 

des Propheten, ÑaÎÁbÐ AbÙ HuraÐrah, ÑaÎÁbÐ ÝAbdullÁh ibn MasÝÙd (gest. 720 n. Chr.). 

Nach dem Tod des Propheten Muhammad haben seine ständigen Begleiter viele Beiträge zur 

islamischen FatwÁ geliefert, da viele neue, wichtige Fragen hinzutraten und dringend nach 

Lösungen verlangten. Wenn das FatwÁ eines ÑaÎÁbÐ weder gegen den Koran, noch gegen die 

Sunna verstößt, so ist dieses FatwÁ für uns wichtig und endgültig, z. B. nach dem FatwÁ eines 

ÑaÎÁbÐ würde die Großmutter ein Sechstel des Nachlasses erhalten, da der betreffende ÑÁÎÁbÐ 

erklärte, dass er diese Entscheidung von Muhammad gehört habe275. 

 

Der Koran erkennt die Aussage eines ÑÁÎÁbÐ an: 

 

“Diejenigen, die (den anderen im Glauben) zuvorgekommen und (somit) die 

Ersten (geworden) sind, nämlich die Auswanderer (aus Mekka) und die Hel-

fer (aus Medina), und diejenigen, die ihnen auf ordentliche Weise (?) gefolgt 

sind, - an denen hat Gott (dereinst?) Wohlgefallen, und sie an ihm. Und er 

hat für sie Gärten bereit, in deren Niederungen (w. unter denen) Bäche flie-

ßen, und in denen sie ewig weilen werden. Das ist dann das große Glück“276. 

 

Muhammad sagte: (Meine Begleiter sind wie die Sterne, wenn ihr ihnen folgt, findet ihr den 

richtigen Weg). ImÁm abu ÍanÐfah sagte: Wir wenden erst den Koran an, danach die Sunna 

und dann, was die ÑaÎÁba Abu Bakr, ÝUmar, ÞU×hmÁn ibn ÝAffÁn und ImÁm ÝAlÐ geäußert ha-

ben. 

Wenn sich trotz dieser Ordnung keine Lösung für eine Frage finden lässt, dann sehen wir, wie 

die anderen weiteren ÑaÎÁba uns weiterhelfen können, um zu entscheiden, ob wir ihren Aus-

sagen folgen werden oder nicht. 

ImÁm MÁlik meinte, die Aussage eines ÑaÎÁbÐ sei überzeugender als ein QiyÁs 277. 

ImÁm ÞAÎmad ibn Íanbal hat alle Aussagen der ÑaÎÁba anerkannt, deshalb findet man bei 

ihm gelegentlich drei verschiedene Lösungen für eine Rechtsfrage. 

                                                 
274 TÁğÁ, MadÁhib; S. 34 
275 ÍusaÐn, Erbschaft; S. 183 ff. 
276Koran; 9/ 100 
277 TÁğÁ, MadÁhib; S. 132 
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Ibn Íazm von der ÚahirÐyah- Rechtsschule stützt sich nur auf eine Aussage eines ÑaÎÁbÐ, 

wenn diese Aussage nicht gegen den Koran oder die Sunna verstößt. 

ZaÐdÐyah erkennt die Aussage eines ÑaÎÁbÐ ohne IºmÁÝ nicht an, es sei denn, diese Aussage ist 

von ImÁm ÝAlÐ, FÁÔimah, al- Íasan, und al- ÍusaÐn, gekommen, da diese Personen vor Feh-

lern geschützt sind (MaÝÒumÐn). 

Die Zwölfschiiten halten die Aussage eines ÑaÎÁbÐ nicht für einen Beweis, es sei denn, diese 

Aussage kommt vom ImÁm ÝAlÐ, al-Íasan oder al- ÍusaÐn. 

ImÁm Áš-ŠafiÝÐ erkennt die Aussage eines ÑaÎÁbÐ nicht an278. 

Ein Beispiel für die FatwÁ eines ÑaÎÁbÐ ist Folgendes: eine Ehefrau erhält die Morgengabe, 

obwohl der Ehemann mit ihr trotz ungestörten Alleinseins die Ehe nicht vollzogen hat. 

  

J. ŠarÝ man qablanÁ (die Juden und die Christen)  

ŠarÝ man qablanÁ sind die Gesetze und Lehren der Juden und Christen, die Allah den vorisla-

mischen Völkern gegeben hat und die durch deren „ Propheten“ vermittelt wurden. 

Es ist bewiesen, dass der Prophet Muhammad, noch bevor er Gesandter Allahs wurde, öfter 

auf einem Berg allein gebetet hatte. Es ist jedoch nicht bekannt, mit welcher Religionslehre er 

sich an Allah gewendet hat279. Alle muslimischen Rechtsgelehrten sind sich darüber einig, 

dass die Lehren der vorislamischen Zeit, die nicht im Koran wieder zu finden sind, für Mus-

lime keine Gültigkeit besitzen280. Zu Muhammads Lebenszeit haben die Muslime während 

des Fastens eine Schweigezeit eingehalten, obwohl im Islam dafür keine Regel zu finden ist, 

die das Reden verbietet, im Gegensatz zu den Völkern aus der Vergangenheit: 

 

“Zacharias (w. Er) sagte: 'Herr! Mach mir ein Zeichen (zum Beweis dessen, 

was du mir verkündet hast)!' Gott (w. Er) sagte: 'Dein Zeichen sei, dass du 

drei Tage ohne Unterbrechung (?) (w. gleichmäßig) nicht mit den Leuten 

sprichst!“281. 

 

Die Geschichten Allahs, niedergelegt im Koran, welche uns verpflichten sollen, die Gesetze 

einzuhalten, müssen von allen Muslimen befolgt werden. 

 

 

                                                 
278 DÁwudÐ, Fiqh; S. 333 
279 DÁwudÐ, Fiqh; S. 327 
280 TurkÐ, Gründe; S. 123 
281 Koran; 19/ 10 
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K. Sad al-ÅarÁÞiÝ ( etwas verbieten, weil es zum Unerlaubten führt oder führen kann) 

ÅarÐÝah bedeutet in der arabischen Hochsprache Mittel. Im Sprachgebrauch ist ein Mittel et-

was, welches etwas geschehen lässt ohne Rücksicht darauf, ob dieses Mittel legitim ist oder 

nicht, z. B. das Hinschauen auf ein Geschlechtsmerkmal der Frau, was u. U. zum unerlaubten 

Geschlechtsverkehr führen könnte282. 

 

„Und schmäht nicht diejenigen, zu denen sie (d.h. die Heiden) beten, statt zu 

Gott, damit sie in (ihrem) Unverstand nicht (ihrerseits) in Übertretung (der 

göttlichen Gebote?) Gott schmähen! So (wie den heidnischen Mekkanern?) 

haben wir jeder Gemeinschaft ihr Tun im schönsten Licht erscheinen lassen 

Hierauf (aber) werden sie (sterben und) zu ihrem Herrn zurückkehren. Und 

er wird ihnen Kunde geben über das, was sie (in ihrem Erdenleben) getan 

haben“283. 

 

L. IstiÒÎÁb ( Begleitung) 

In der Sprache bedeutet „IstiÒÎab“ Begleitung284. Im Sprachgebrauch des Islams bedeutet das 

Bestehenbleiben einer Entscheidung, dass diese so lange Gültigkeit hat, bis es zweifelsfreie 

Gründe dafür gibt, diese abzuändern bzw. abzuschaffen285. 

IstiÒÎab ist die letzte Möglichkeit in der Quellenanwendung. Man darf diese nur dann benut-

zen, wenn es keine andere Lösung mit Hilfe der vorangegangenen Quellen gibt. 

 

„Sag: In dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben worden ist, finde ich 

nicht, dass etwas für jemand zu essen verboten wäre, es sei denn Fleisch von 

verendeten Tieren (w. Verendetes), oder Blut, das (beim Schlachten) ausge-

flossen ist, oder Schweinefleisch - das ist Unreinheit -, oder Greuel (nämlich 

Fleisch), worüber (beim Schlachten) ein anderes Wesen als Gott angerufen 

worden ist. Aber wenn einer sich in einer Zwangslage befindet, ohne (von 

sich aus etwas Verbotenes) zu begehren (?) oder eine Übertretung zu bege-

hen (trifft ihn keine Schuld). Dein Herr ist barmherzig und bereit zu verge-

ben“286. 

 

                                                 
282 SalqÐnÐ, Grundzüge; S. 166 
283 Koran; 6/ 108 
284 TurkÐ, Gründe; S. 135 
285 ÞAbu Zuhrah, ImÁm MÁlik; S. 407 
286Koran; 6/ 145 
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M. TašrÐÝ WalÐ al- ÞAmr (der heutige Gesetzgeber) 

TašrÐÝ WalÐ al- ÞAmr ist notwendig, um das Leben der Menschen zu organisieren287:  

 

„Wir haben die Schrift mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, damit du zwi-

schen den Menschen entscheidest auf Grund dessen, was Gott dich (durch 

die Offenbarung) hat sehen lassen. Mach dich nicht zum Anwalt der Verrä-

ter!288. 

 

N. ÝAql (Die Vernunft) 

Die Vernunft kommt bei der ŠÐÝah ImÁmÐyah-Rechtsschule (Zwölfschiiten) und bei einem 

Teil der Schiiten als vierte Quelle des islamischen Rechts nach dem Koran, der Sunna und 

IºmÁÝ vor. 

Mit Vernunft ist hier gemeint, dass die islamischen Rechtsgelehrten, die keine Antwort auf 

eine Frage im Koran, in der Sunna oder IºmÁÝ finden, diese Frage durch Geist und Vernunft 

lösen. Es ist hier festzustellen, dass sich alle sekundären Quellen des islamischen Rechts aus 

der Vernunft und dem Geist ableiten.  Die ŠÐÝah ImamÐyah (Zwölfschiiten) ist z. B. nicht mit 

einer MaÒlaÎah einverstanden, da bei ihnen eine MaÒlaÎah dem Bereich der Vernunft zuge-

ordnet wird. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
287 Madkur, Einführung; S. 300 
288 Koran; 4/ 105 




